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I. Einleitung
Am 6. April 2021 wurde das Gesetz zur 
Einführung und Verwendung einer Identifi-
kationsnummer in der öffentlichen Verwal-
tung und zur Änderung weiterer Gesetze 
(Registermodernisierungsgesetz) verkün-
det. Die Registermodernisierung ist in 
Deutschland ein Bestandteil auf dem Weg 
in die digitalisierte Verwaltung in Bund, 
Ländern und Kommunen. Hinter dieser 
befindet sich im Kern die Weiterentwick-
lung der Steuer-ID zu einem einheitlichen 
Personenkennzeichen, das Ersetzen der 
vorhandenen Registerdaten durch die 
gespeicherten Identifikationsdaten beim 
Bundeszentralamt für Steuern und ein 
neues Verfahren zur digitalisierten Regis-
terdatenübermittlung zwischen den betei-
ligten Akteuren.
Besonders aus datenschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten wurde die Verwendung 
eines einheitlichen Personenkennzei-
chens in der öffentlichen Verwaltung mit 
Bezug auf das Volkszählungsurteil des 

2Bundesverfassungsgerichts  häufig kriti-
3siert.  Aber auch andere Fragen rechtli-

cher, organisatorischer, semantischer und 
technischer Natur werden durch das neue 
Gesetz aufgeworfen. Diese Arbeit soll in 
das laufende und noch nicht abgeschlos-
sene Verfahren der Registermodernisie-
rung aus kommunaler Sicht einführen. In 
ihr wird zuerst der Reforminhalt erläutert 
(II.), hinter diesem sich primär die Umset-
zungsschritte für das sog. Once-Only-
Prinzip (II. 2.) befindet. Weitergehend wird 
die Umsetzungsplanung der Reform (III.) 
behandelt. Abschließend führt die Arbeit 
in die durch die Gesetzesanpassungen 
entstehenden Auswirkungen auf die kom-
munale Verwaltungspraxis durch die An-
wendung des 4-Corner-Modells ein (IV.).

II. Reforminhalt im 
kommunalen Kontext

1. Betroffene Register
In Deutschland ist eine sehr stark zersplit-
terte Registerlandschaft vorzufinden. 
Bund, Kommunen und Länder führen heu-
te jeweils voneinander unabhängige und 
teils in örtliche Zuständigkeiten unterglie-

1  Dieser Beitrag beruht auf einer Praxisarbeit, die der 
 Verfasser im Rahmen eines viermonatigen Prakti-
 kums beim Schleswig-Holsteinischen Gemeinde-
 tag verfasst hat.
2  BVerfG, Urteil v. 15. Dezember 1983, Az. 1 BvR 209, 
 269, 362, 420, 440, 484/83.
3  Vgl. Bundesbeauftragter für den Datenschutz und 
 die Informationsfreiheit, Stellungnahme zum Ent-
 wurf eines Gesetzes zur Einführung einer Identifi-
 kationsnummer in die öffentliche Verwaltung und 
 zur Änderung weiterer Gesetze (Registermoder-
 nisierungsgesetz - RegMoG), Bonn, 2020.
4  IT-Planungsrat, Registermodernisierung: Zielbild 
 und Umsetzungsplanung, Januar 2021, S. 12.
5  IT-Planungsrat, Registermodernisierung: Zielbild 
 und Umsetzungsplanung, Januar 2021, S. 3.
6  Vgl. Kabinettsbeschluss vom 27.4.21 zum Gesetz-
 entwurf des Unternehmensbasisdatenregisterge-
 setzes.
7  Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-
 Dienstleister e.V., Positionspapier: Für eine erfolg-
 reiche und nachhaltige Registermodernisierung, 
 Januar 2019, S. 2.
8  Vgl. § 1 Abs. 1 LMG u. § 1 AuswBehBestVSH.
9  Vgl. zum Once-Only Prinzip: Martini, Mario und 
 Wenzel, Michael, »Once only« versus »only once«: 
 Das Prinzip einmaliger Erfassung zwischen Zweck-
 bindungsgrundsatz und Bürgerfreundlichkeit, 
 Deutsches Verwaltungsblatt, Band 132, Heft Nr. 12, 
 2017, S. 749-758.
10  Vgl. Urteil des BFH vom 18. Januar  2012, Az. II R 
 49/10 und Beschluss des BVerfG vom 1. Juli 2016, 
 Az. 1 BvR 2533/13.

Umsetzung des 
Registermodernisierungsgesetzes und 

1Auswirkungen auf die kommunale Praxis

Tobias Ginnow, dualer Student „Public Administration“ bei Dataport

derte Register. Eine Kommunikation zwi-
schen den Registern findet nur vereinzelt 
statt. Insgesamt wurden vom IT-Planungs-
rat über 375 verschiedene Arten von Ver-
waltungs- und Statistikbanken identifi-

4ziert.  Davon sind 51 Register in das Iden-
tifikationsnummerngesetz mit aufgenom-
men worden, welches ein Bestandteil des 
RegModG ist. 18 von diesen Registern 
werden als sog. Top-Register hervorgeho-

5ben.  Diese sind besonders häufig in Ver-
waltungsverfahren involviert und daher in 
Teilprojekten priorisiert zu modernisieren. 
Es handelt sich hierbei nur um Register, 
die natürliche Personen betreffen. Regis-
ter von juristischen Personen werden in 
einer separaten Reform durch eine Wirt-
schaftsnummer tangiert, die sich eben-

6falls im Entwicklungsprozess befindet.  
Der Bund betreibt mit 57 Prozent einen 
Großteil der Register von natürlichen 
Personen. Die Kommunen sind lediglich 
für einen relativ geringen Anteil von sieben 

7Prozent zuständig.  Dennoch haben die-
se Register eine elementare Funktion für 
verschiedene Verwaltungsbereiche. Vor 
allem solche aus dem inneren Bereich wie 
Melde-, Personenstands- oder Passregis-
ter fallen unter die kommunale Zuständig-

8keit.  Des Weiteren bestehen Mitteilungs-
pflichten oder Datenabrufmöglichkeiten 
von kommunalen Behörden an register-
führende Behörden des Bundes oder 
Landes. Die Datenübermittlung von Hal-
terdaten der Zulassungsbehörde an das 
Kraftfahrtbundesamt oder der Datenabruf 
der Ausländerbehörde vom Ausländer-
zentralregister des Bundesamtes für Mi-
gration und Flüchtlinge stellen exempla-
risch solche Fälle dar. Somit sind Kommu-
nen auf verschiedenen Ebenen von der 
Registermodernisierung betroffen und 
müssen sich an die daraus folgenden 
Änderungen anpassen.

2. Once-Only-Prinzip
Die Umsetzung des Once-Only-Prinzips 
ist zentraler Bestandteil der Registermo-
dernisierung. Es soll die vom RegModG 
betroffenen Registerdaten aufeinander 
abstimmen und durch die Steueridentifi-
kationsnummer als neues registerüber-

greifendes Ordnungsmerkmal fehlerfreier 
9und effizienter machen.  Das Prinzip wirkt 

sich folgend auf zwei verschiedene Ziel-
gruppenverhältnisse aus.

a. Bürger/-in – Behörde
Das erste Zielgruppenverhältnis „Bürger/-
in – Behörde“ beschreibt den oberflächli-
chen Prozess, in dem die für einen Antrag 
benötigten Daten nur noch einmal von der 
Behörde angefragt werden müssen. Da-
durch kann der/die Bürger/-in proaktiv 
schneller, transparenter und einfacher 
die begehrten Leistungen erhalten. Au-
ßerdem können durch den Einsatz der 
Steuer-ID als Bürger-ID mögliche Fehler-
quellen in der Schreibweise der übli-
chen Stammdaten, wie Name, Anschrift 
oder Geburtsort ausgeschlossen werden. 
Durch die nichtsprechende Steuer-ID soll 
ebenso vermieden werden, Datenprofile 
des Bürgers bei interner Übermittlung 

10dieser erstellen zu können.  Trotzdem 
soll die Interaktion und Ausweisung vor 
der Verwaltung nicht allein mit der Steuer-
ID möglich sein. Die Ausweisung mittels 
Personalausweis wird das gängige Mittel 
bleiben. Die Steuer-ID kommt für den Bür-
ger nur dann zur Anwendung, wenn die-
ser über ein Servicekonto Leistungen be-
gehrt.
Um den Datenfluss der Verwaltung trans-
parenter zu machen, wurde die Entschei-
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11  § 2 Abs. 3 IDNrG i.V.m. § 10 OZG.
12  § 10 Abs. 5 OZG. 
13  § 3 Abs. 2 IDNrG.
14  § 7 Abs. 2 S. 2 IDNrG.
15  Vgl. IT-Planungsrat, Registermodernisierung: Ziel-
 bild und Umsetzungsplanung, Januar 2021, S. 33.
16  § 2 Nr. 1 IDNrG.
17  § 6 Abs. 1 IDNrG.
18  § 24 LMG.
19  Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-
 Dienstleister e.V., Stellungnahme zum Registermo-
 dernisierungsgesetz – RegMoG, Berlin, 2020, S. 3.
20  Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
 (BMI), Entwurf eines Gesetzes zur Einführung und 
 Verwendung einer Identifikationsnummer in der 
 öffentlichen Verwaltung und zur Änderung weiterer 
 Gesetze, September 2020, S. 4 f.

dung getroffen ein sog. Datencockpit im 
Rahmen der Registermodernisierung ein-

11zuführen.  Ein solches registerübergrei-
fendes Identitätsmanagement soll in ei-
nem Once-Only-Prozess einen Überblick 
darüber geben, von wem, an wen, wann 
und wofür die personenbezogenen Daten 
weitergeleitet und erhoben worden sind. 
Dies setzt ein nachvollziehbares und 
rechtmäßiges Protokoll der Transaktion 
voraus. Die technische Ausgestaltung 
dieses Portals und der Datenübermittlung 
an das Portal sind noch nicht abgeschlos-
sen. Denkbar ist eine Verflechtung mit 
einem Servicekonto, auf dem Verwal-
tungsleistung erbracht werden. Es ist 
auch möglich, dass diese Aufgabe teilwei-
se den Kommunen als registerführende 
oder datenanfragende Stelle auferlegt 
wird. Der Betrieb des Datencockpits 
durch die Kommunen ist jedoch durch 

12das Gesetz nicht vorgesehen.
Zu beachten ist außerdem, dass dieses 
Instrument wesentlich transparenter ist als 
frühere Möglichkeiten zur Überprüfung 
der eigenen gespeicherten Daten. Des-
halb kann es auch einfacher zu daten-
schutzrechtlichen Missverständnissen mit 
den Bürger/-innen kommen. Die Kommu-
nikation zu den Verfahrensbeteiligten bei 
Datenabfrage und eine genaue Prüfung 
der Abfragenrechtmäßigkeit im allgemei-
nen Verwaltungsvorgang sind daher be-
sonders zu beachten.

b. Behörde – Behörde
Das Verfahren zwischen Behörden gestal-
tet sich in der Registermodernisierung und 
späteren Praxisanwendung vielschichtiger 
als im vorhergehenden Verhältnis. Beteiligt 
ist grundsätzlich jede Behörde, die Daten 
aus Registern erhebt. Alle registerführen-
den Behörden haben die Stammdaten 
einschließlich der Steuer-ID der Basisre-
gisterbehörde, dem Bundeszentralamt für 
Steuern, zu übernehmen und zu ersetzen. 
Dadurch kann die Steuer-ID einheitlich mit 
anderen Stammdaten abgleichen werden 
und der Once-Only-Standard wird ge-
wahrt.
Weitergehend ist zwischen den OZG-
beteiligten-Behörden und Behörden au-
ßerhalb des OZG-Kontexts zu unterschei-
den. Für Erstere besteht nach Abschluss 
der Registermodernisierung die Möglich-
keit, die Daten für OZG-Leistungen aus 
dem Basisregister bei der Registermoder-
nisierungsbehörde anzufordern. Ziel ist 
es, die Daten der Bürger/-innen nicht 
jedes Mal erneut erheben zu müssen, 
sondern behördenintern mithilfe der Bür-
ger-ID zentral eine elektronische Datenab-
frage zu ermöglichen. Die Rolle der Regis-
termodernisierungsbehörde übernimmt 
das Bundesverwaltungsamt. Es hält je-
doch keine eigenen Daten vor, sondern 
fragt in einem automatisierten Verfahren 
die benötigten Daten bei der Basisregis-

13terbehörde ab.  Grundsätzliche Voraus-

setzung für eine Datenübermittlung ist 
eine Berechtigung und Authentifizierung 
der OZG-ausführenden Stelle. Eine sol-
che wird im Rahmen des 4-Corner-Mo-
dells validiert (s. IV 4-Corner-Modell). 
Alle nicht OZG-beteiligten Stellen sind 
ebenfalls von der Registermodernisierung 
betroffen. Das RegModG sieht die Bildung 
von mindestens sechs Bereichen vor (z.B. 

14Inneres, Justiz oder Soziales).  Zwischen 
diesen Bereichen dürfen Registerdaten 
ausschließlich intermediär auf Basis des 
4-Corner-Modells durch bereichszustän-
dige Vermittlungsstellen ausgetauscht 
werden. Innerhalb der fachbereichseige-
nen und dezentral ausgestalteten Register 
ist teilweise selbiges Verfahren anzuwen-
den. Ausnahme stellt der kommunale 
fachbereichsinterne Datenaustausch dar. 
Hier tritt vermehrt der Fall ein, dass die 
Datenabrufe von derselben Stelle getätigt 
werden, die auch für die Registerführung 
zuständig wäre. Somit würde das in IV. 
erläuterte 4-Corner-Modell bei einer An-
wendung ad absurdum geführt werden. 
Für den bereichsübergreifenden Daten-
austausch innerhalb einer Kommune gilt 
diese Ausnahme jedoch nicht. Lediglich 
die abgeänderte Umsetzungsfrist auch für 
Gemeinden und Gemeindeverbände (s. 
III. Umsetzungsplanung) kommt hier zum 
Tragen. 
Once-Only kann dementsprechend dabei 
helfen, die Vorteile einer einheitlicheren 
Registerstruktur zu nutzen, ohne dabei 
Sicherheitslücken aufzuwerfen oder die 
kommunale Souveränität der Register zu 
beeinträchtigen. Durch die Registermo-
dernisierungsbehörde wurde eine unter-
stützende Stelle geschaffen, die den 
Kommunen in einer digitalisierten Verwal-
tung Arbeit abnehmen und Herausforde-
rungen lösen kann.

III. Umsetzungsplanung
Die Verabschiedung des Registermoder-
nisierungsgesetzes ist nur ein Bestandteil 
des gesamten Prozesses der Register-
modernisierung. Voranstellend ist darauf 
aufmerksam zu machen, dass nach Art. 
22 S. 2 RegModG große Teile des Geset-
zes erst in Kraft treten, wenn das Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Hei-
mat im Bundesgesetzblatt jeweils be-
kannt gibt, dass die technischen Voraus-
setzungen für die Verarbeitung der Identi-
fikationsnummer nach den jeweils geän-
derten Gesetzen vorliegen. Für diesen 
Zeitraum der acht zu veröffentlichenden 
Rechtsverordnungen setzt der IT-Pla-
nungsrat einen Zeitraum vom dritten Quar-
tal 2021 bis regulär viertem Quartal 2022, 
maximal jedoch bis zum vierten Quartal 

152023 an.  Bis dahin erlaubt das Gesetz 
dem Bundesinnenministerium einzelne 
Pilotierungen des Verfahrens in ausge-
wählten Registern. Der weitere rechtliche 
und praktische Umsetzungsprozess ver-
schiebt sich daher je nach Fortschrittsge-

schwindigkeit der technischen Umset-
zung. Ob dieses Vorgehen nach Art. 22 
RegModG dem aus Art. 20 Abs. 3 GG 
abgeleiteten Bestimmtheitsgrundsatz ge-
nügt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch 
nicht abschließend geklärt. Es ist hier auf 
eine abschließende Beurteilung der zu-
ständigen Gerichte zu warten. 
Nach vollständigem Inkrafttreten des Ge-
setzes sind die registerführenden Kom-
munen bis spätestens zum Ablauf des 
fünften folgenden Jahres verpflichtet, die 
Identifikationsnummer als zusätzliches 
Ordnungsmerkmal in ihren Registern zu 

16speichern.  Abgerufen werden kann die 
Steuer-ID bei der Registermodernisie-
rungsbehörde, wenn der Abruf nicht über 

17die Meldebehörde erfolgt.  Je nach Be-
kanntgabe der Verordnungen sollen Da-
tenabrufverfahren öffentlicher Stellen bei 
der Registermodernisierungsbehörde bis 
entweder Ende 2025, 2026 oder spätes-
tens 2027 nach dem noch zu veröffentli-
chenden Datenaustauschstandard er-
möglicht werden. Bei Datenabrufverfah-
ren innerhalb einer Gemeinde oder eines 
Gemeindeverbandes i.d.R. bei der Mel-

18debehörde  hat der Gesetzgeber die 
Frist zur Umsetzung der benötigten Ver-
mittlungsstellen (s. IV 2. 4-Corner-Modell) 
auf sieben Jahre nach Inkrafttreten des 
Gesetzes erweitert. Die Fristerweiterung 
dient dazu, die begrenzten finanziellen 
und personellen Ressourcen der Kommu-
nen zu berücksichtigen. Trotzdem soll 
nicht zugewartet werden. Andernfalls 
würde dadurch die Einführung des Once-
Only-Prinzips in den OZG relevanten Re-

19gistern behindert werden.
Die Finanzierungsfrage hat für das Reg-
ModG hohe Relevanz in Bezug auf die 
Umsetzungsplanung. Bis jetzt werden im 
Diskurs nur die Haushaltsausgaben ohne 
Erfüllungsaufwand des Bundesverwal-
tungsamtes, des Bundeszentralamtes für 
Steuern und des Informationstechnikzen-
trums Bund betrachtet. Bis 2024 ist dort 
mit einem Mehrbedarf im mittleren neun-

20stelligen Bereich zu rechnen.  Die Kos-
ten werden zu einem Großteil vom Kon-
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21  BMI, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung und 
 Verwendung einer Identifikationsnummer in der öf-
 fentlichen Verwaltung und zur Änderung weiterer 
 Gesetze, September 2020, S. 5.
22  BMI, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung und 
 Verwendung einer Identifikationsnummer in der öf-
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 Gesetze, September 2020, S. 71.
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26  Auch Intermediär genannt.
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 modernisierung, Kompetenzzentrum Öffentliche IT, 
 Fraunhofer FOKUS, Februar 2021, S. 4 ff.
28  § 9 IDNrG.

junktur- und Krisenpaket des Bundes 
abgedeckt. Den Umfang der Haushalts-
ausgaben ohne Erfüllungsaufwand für 
Länder und Kommunen lassen sich im 
aktuellen Stadium der Reform nach Bun-
desangaben noch nicht quantifizieren. 
Hierfür ist auf die Veröffentlichung der 
Rechtsverordnungen aus § 12 IDNrG zu 

21warten.   Für die Umsetzung des Geset-
zes ist kommunal- und landesseitig je-
doch sicher mit einem Erfüllungsaufwand 
von 879,9 Millionen Euro zu rechnen. Des 
Weiteren werden zusätzliche Aufwendun-
gen für die Anbindung der Fachregister an 
OZG-Leistungen und für die Bereitstel-
lung der technischen Schnittstellen erwar-
tet. Auch die Bürger/-innen werden durch 
den Anstieg der Identitätsprüfungen in 
Bezug die Abfrage der Steuer-ID bei den 
Meldebehörden mit einem einmaligen 
zeitlichen Mehraufwand von insgesamt 
490.000 Stunden konfrontiert. Dies ent-
spricht einen Sachaufwand von 850.000 
Euro. Abschließend entsteht auch ein Er-
füllungsaufwand für die Verwaltungen aus 
Bund, Ländern und Kommunen. Vor allem 
für die Anbindung zahlreicher Fachverfah-
ren an die Once-Only-Registerstruktur 
und Integration des 4-Corner-Modells in 
die Verwaltungsprozesse sind diese Aus-
gaben notwendig. Sie werden für den 
Bund auf einmalig 347,5 Millionen Euro 
und für die Länder auf 879,9 Millionen 
Euro betitelt. Aufgrund der kommunalen 
Beteiligung wird auch ein Teil des Länder-
anteils aus kommunaler Hand finanziert 
werden müssen, wodurch finanzielle Be-
lastungen der Kommunen entstehen wer-
den. Nach Abschluss der Registermoder-
nisierung wird hingegen eine Reduktion 
des Aufwandes durch den Bürokratieab-
bau von bundesweit jährlich 9,4 Millionen 
Euro für Länder und Kommunen erwar-

22tet.  
Somit zeigt sich ein langfristiges finanziel-
les und zeitliches Einsparpotential für die 
Kommunen. Auf kurzer und mittlerer Sicht 
sind mit diesem Einsparpotential jedoch 
erhebliche noch nicht zu beziffernde In-
vestitionen verbunden, deren Finanzie-
rung noch zu großen Teilen ungewiss ist.

IV. Verfahren und Anwendung des 
4-Corner-Modells
Das 4-Corner-Modell gilt als datenschutz-
konforme und sichere technische Umset-
zung zum elektronischen Datenaus-
tausch (EDI). Es ist eine Weiterentwick-
lung des 2- und 3-Corner-Modells und 
findet heute schon verbreitet in der privat-
wirtschaftlichen Informations- und Kom-
munikationstechnologie (IKT) Anwen-
dung. Aber auch in Projekten des öffentli-
chen Sektors auf Bundes- und EU-Ebene, 
die sich EDI zum Ziel setzen, wird das 4-

23Corner-Modell angewendet.  Durch die 
Bewährung in anderen Verwaltungsberei-
chen hat sich der Gesetzgeber dazu ent-
schieden, diesen Datenübermittlungs-

standard auch im Rahmen der Register-
modernisierung als IT-Architektur anzu-

24wenden.  Das genaue Verfahren ist 
durch die in § 7 IDNrG normierte Verord-
nungsermächtigung noch nicht explizit 
festgelegt. Durch die Vorabplanungen 
des IT-Planungsrates und die Erläuterun-
gen des § 7 Abs. 2 IDNrG ist jedoch davon 
auszugehen, dass der 4-Corner-Standard 
angewendet wird. Er erstreckt sich über 4 
beteiligte Stellen und ist sowohl bei Da-
tenabrufen zwischen öffentlicher Stel-
le und Registermodernisierungsbehörde 
als auch bei Datenübermittlungen zwi-
schen öffentlichen Stellen verschiedener 
und gleicher (Fach-)Bereiche anzuwen-

25den (s. II. 2. b. Behörde – Behörde).  
Die beispielshafte Ausgangslage ist die 
Anforderung von Personendaten zum 
Überprüfen eines Antrags auf Sozialgeld 
aus dem Melderegister der Kommune. 
Die kommunale Sozialbehörde stellt die 
erste beteiligte Stelle dar (Corner 1). Diese 
fragt beim zentralen Zugriffs- und Recht-
management (ZRM) an, ob die Berechti-
gung zum Abfragen der gewünschten 
Daten im Melderegister besteht. Sobald 
anhand zuvor festgelegter Parameter ein 
positives Ergebnis erteilt wird, versendet 
das ZRM einen zeit- und inhaltlich limitier-
ten Berechtigungsschlüssel an die anfra-
gende Behörde zurück und protokolliert 
diesen Vorgang für das Datencockpit. Die 
Sozialbehörde fährt fort, indem sie einen 
digitalen Briefumschlag erstellt, der die 
Steuer-ID und weitere notwendige Daten 
des Vorganges enthält. Dieser wird ver-
schlüsselt und zusammen mit dem Be-
rechtigungsschlüssel des Zugriffs- und 
Rechtemanagements an ihren zuständi-
gen IT-Dienstleister (Corner 2) gesendet. 
Der IT-Dienstleister dient als eine von zwei 

26Vermittlungsstellen.  Die erste Vermitt-
lungsstelle ermittelt den zuständigen IT-
Dienstleister für die melderegisterführen-
de Behörde (Corner 3) und sendet die 
verschlüsselte Anfrage an diesen weiter. 
Der IT-Dienstleister der Meldebehörde 
validiert die Anfrage, ohne dabei Zugriff 
auf den eigentlichen Dateninhalt zu ha-
ben. Wenn der Schlüssel gültig ist, gibt die 
Stelle 3 die Anfrage wiederum weiter an 
die registerführende Meldebehörde (Cor-
ner 4). Nach dem Erhalt entschlüsselt die 
Behörde die Anfrage und ermittelt mit 
Hilfe der Steuer-ID die gewünschten Da-
ten. Beide werden wieder verschlüsselt 
und über die beiden Intermediären zurück 
an die Sozialbehörde gesendet. Am Ziel 
angekommen, werden die Daten für den 
benötigten Zweck verwendet und vorbe-
halten. Nach Abschluss des Vorgangs 

27sind die Inhaltsdaten zu löschen.
Jede Stelle protokolliert zu ihrem Kontakt-
zeitpunkt mit den Daten ihr Vorgehen 
separat. Diese einzelnen Protokolle wer-
den in das Datencockpit einpflegt, um die 
Transparenz der Datenübertragung zu 

28gewährleisten.  Somit ist der Datenaus-

tausch abgeschlossen und die beispiel-
hafte Sozialbehörde kann über den An-
trag entscheiden. Zu beachten ist, dass 
der Prozess ab dem aktiven Übermitteln 
an den eignen IT-Dienstleister automati-
siert ablaufen soll. Resultat dessen sollen 
unter anderem die in III. genannten Kos-
tenersparnisse bei Bund und Ländern 
sein.

V. Fazit
Es zeigt sich, dass angefangen vom Er-
lassen der relevanten Verordnungen über 
die produktive Umsetzung von Once-Only 
bis zur technischen und organisatori-
schen Umsetzung des 4-Corner-Modells 
noch viele Aufgaben auf Kommunen, 
Länder, IT-Dienstleister und vor allem 
auch den Bund warten. Für eine erfolgrei-
che und wirksame Registermodernisie-
rung in Kommunen muss sichergestellt 
werden, dass die nötigen finanziellen 
Mittel und fachlichen Kenntnisse vor Ort 
vorhanden sind. Sobald die Aufgaben der 
Registermodernisierung den Kommunen 
ohne Unterstützung auferlegt werden, 
steht der Erfolg des Gesamtprojektes 
aufgrund der hohen Relevanz kommuna-
ler Register in Frage. Es ist auch wichtig, 
das Bewusstsein in den Kommunen über 
die anstehende Registermodernisierung 
zu stärken, um Resilienz aufzubauen. Mit 
Bewusstsein, guter finanzieller Ausstat-
tung und den nötigen Fachkräften zum 
Entwickeln und Betreuen der technischen 
Infrastruktur kann es möglich werden, die 
Bürger-ID in den alltäglichen Verwaltungs-
prozess zu integrieren. Ein großer Schritt 
in Richtung einer effizienten digitalisierten 
Verwaltung wäre damit gegangen.
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1  Ein Jubiläum in besonderer Zeit
Klimapolitik ist kein neues Phänomen. 
Schon 1987 wurde die Enquete-Kommis-
sion „Vorsorge zum Schutz der Erdatmo-
sphäre“ beim Deutschen Bundestag 
eingerichtet und 1995 fand die erste 
Vertragsstaatenkonferenz zur Klimarah-
menkonvention (Conference of the Par-
ties, COP) in Berlin statt (Böhler-Baedeker 
& Mersmann, 2013). Seitdem hat es zwar 
Fortschritte gegeben, aber der Druck bis 
zum (neuen) Zieljahr 2045 in Deutschland 
klimaneutral zu wirtschaften ist inzwischen 
deutlich gestiegen und die punktuellen, 
aber für die Betroffenen verheerenden 
Auswirkungen des Klimawandels sind 
auch für die Kommunen in Deutschland 
durch die Starkregenereignisse dieses 
Sommers eine Herausforderung, sich 
noch stärker mit Klimaanpassungsmaß-
nahmen zu befassen.
Aber auch die Prävention – der kommuna-

le Beitrag zu Klimaschutz – bleibt eine 
wichtige Aufgabe: Strom- und Wärmever-
sorgung mit erneuerbaren Energien, 
Energieeffizienz und Energieeinsparung, 
auch das Flächen- und Infrastrukturma-
nagement sowie klimafreundliche Mo-
bilität werden weiter eine große und eher 
noch steigende Bedeutung für die Kom-
munen haben. Daher ist es wichtig, das 
gegenseitige Voneinander-Lernen zu ver-
stärken und gute Ansätze im Land schnell 
zu verbreiten. Dem dient die Energie-
Olympiade von Anfang an.
Das zehnte, für einen Kommunalwettbe-
werb gar nicht einmal so häufig erreichte 
Jubiläum der EnergieOlympiade sollte 
ordentlich gefeiert werden, mit Schirmherr 
und Ministerpräsident Daniel Günther live 
vor Ort und einem eigens dafür ausgelob-
ten Sonderpreis der Landesregierung. Ein 
neuer Veranstaltungsort war mit dem 
Rendsburger nordkolleg – sonst haupt-

sächlich auf Kunst und Kultur ausgerich-
tet – auch schon gefunden. Allerdings 
hatte sich parallel und unverhofft die 
Pandemie in die Planungen geschoben 
und damit verbunden war die bange 
Frage, ob die Kommunen neben dem 
Krisenmanagement überhaupt noch an 
Energie und Klimaschutz denken und so 
für einen spannenden Wettbewerb sor-
gen konnten. Es stellte sich schnell 
heraus: Sie konnten es, mit starkem En-
gagement vor Ort und für die Einreichung. 
Damit sorgten alle teilnehmenden Kom-
munen durch ihre Bewerbung mit ihren 
aktuellen Aktivitäten erneut für einen 
vielfältigen und facettenreichen Wettbe-
werb, und das unter erschwerten Voraus-
setzungen!
Anschließend wurde dann schnell deut-
lich, dass eine Live-Siegerehrung vor 
Publikum am 17. Juni 2021 nicht wie üb-
lich, als großes Netzwerktreffen der en-
gagierten Kommunen und ihrer Vertreter, 
stattfinden konnte. So fand die Veranstal-
tung zwar im nordkolleg live statt, aller-
dings im mittlerweile gewohnten Digital-
format mit nur wenigen Beteiligten der 
ausrichtenden EKSH vor Ort und den 
vielen kommunalen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern zuhause oder in den Rathäu-
sern vor den Monitoren. Die ungewohnten 
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Umstände ließen aber auch Neuerungen 
entstehen: Herausragende Projekte wur-
den während der Siegerehrung in Film-
beiträgen erstmals live durch die Akteure 
vor Ort selbst vorgestellt und die umfang-
reiche Broschüre vergangener Tage wur-
de stark komprimiert, die Beiträge dafür 
umfangreicher im Netz dargestellt. Und 
der Ministerpräsident war für sein Gruß-
wort und ein Interview live dabei. Wer sich 
die Siegerehrung anschauen will, kann 
dies nun auch erstmals nachträglich tun, 
s. https://www.energieolympiade.de/der-
wettbewerb/siegerehrung-2021/video-
siegerehrung. 
Bewährtes blieb dagegen erhalten, so 
etwa die Jury der Partner kommunale Lan-
desverbände, Landesregierung, Investi-
tionsbank Schleswig-Holstein und Klima-
Bündnis, ergänzt um externe Experten. 
Für die vier Disziplinen: 
•  EnergieProjekt („Der Preis für Energie-
 effizienz“); 
•  ThemenPreis (Schwerpunkt 2021: Kom-
 munale Verkehrswende); 
•  EnergieKonzept (zukunftsweisende, in 
 der Regel noch nicht umgesetzte Kon-
 zeptionen); 
•  EnergieHeld („Der Preis für engagierte 
 Ehrenamtler“) 

waren erneut 100.000 Euro Preisgeld aus-
geschrieben. Dazu kam ein Sonderpreis 
der Landesregierung, der durch die Jury 
für herausragendes und erfolgreiches 
Engagement über alle zehn Runden hin-
weg vergeben wurde und mit 6.000 Euro 
dotiert war. 

2  Das Teilnehmerfeld im Überblick 
Bis Anfang Dezember bewarben sich 39 
Kommunen mit 52 Wettbewerbsbeiträ-
gen, wobei die verschiedenen Disziplinen 
jeweils gut besetzt waren. Je 19 Beiträge 
kamen aus Städten sowie Ämtern und 
Gemeinden, zehn aus Kreisen und vier 
aus kommunalen Zusammenschlüssen 
oder Zweckverbänden, an denen z.T. 
auch Gemeinden beteiligt sind. 16 Kom-
munen waren erstmals dabei, davon neun 
Ämter und Gemeinden. Es ist ein Charak-
teristikum der EnergieOlympiade seit 
ihrem Beginn 2007, dass sich gerade die 
kleinen Kommunen auf Augenhöhe mit 
deutlich größeren Verwaltungseinheiten 
präsentieren können, und so nutzen sie 
dies auch. Ganz Schleswig-Holstein wird 
durch die Bewerbungen abgedeckt mit 
den meisten Teilnahmen (sechs Bewer-
bungen!) aus der Plöner Kreisverwaltung, 
gefolgt von der Landeshauptstadt Kiel (4 
Bewerbungen) und den Städten Flens-
burg und Nortorf (je 3) (s. Abb. 1). 
Gemeinden und Ämter zeigen auch in 
dieser EnergieOlympiade, dass sie ein 
wesentlicher Teil der Energiewende sind. 
Das spiegelt sich auch in den durch 
Siegerpreise und -prämien herausgeho-
benen Projekten: Drei Hauptpreise und 

ein Sonderpreis und damit 32.000 Euro 
gehen an Gemeinden, weitere 10.000 
Euro an eine gemeinsame Einrichtung 
von Stadt und (Umland-)Amt. Wenn auch 
der Fokus im Folgenden auf der Amts- 
und Gemeindeebene liegt, gilt wie immer 
in der EnergieOlympiade: Auch die von 
Städten oder Kreisen eingereichten Pro-
jekte können Anregungen für kleinere 
Kommunen und Verwaltungen geben. 
Alle Bewerbungen sind in einer Kurzfas-
sung auf www. energieolympiade.de zu 
sehen, die prämierten Projekte präsen-
tieren sich dort zusätzlich in Kurzvideos – 
ein wahrer Fundus an anregenden Ideen 
und -Projekten. 

3 Herausragende Projekte aus 
Ämtern und Gemeinden 

3.1 EnergieProjekt: Die Gemeinde 
Grabau erzeugt ihren Klärwerksstrom 
selbst  
Die besten Energiespar- und Effizienz-
Projekte werden in der Disziplin „Ener-
gieProjekt“ in drei Kategorien gesucht. 22 
Bewerbungen verteilen sich auf drei Sub-
disziplinen. Bei der „Großen technischen 
Maßnahme“ (Investition über 50.000 Euro) 
setzte sich die Gemeinde Grabau gegen 
starke Wettbewerber durch und erhielt 
den Siegerpreis, verbunden mit einem 
Scheck der EKSH über 10.000 Euro. Die 

Abb. 1: Die Energiekommunen 2021 

Abb. 2 Bürgermeister Bernd Granzow aus Grabau stellt sein Projekt vor 
(s. auch https://www.energieolympiade.de/der-wettbewerb/siegerehrung-2021/
energieprojekt/) 
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Gemeinde nahm die Notwendigkeit, die 
vorhandene Teichkläranlage durch eine 
technische Anlage zu ersetzen zum An-
lass, an Klima und Wirtschaftlichkeit zu 
denken. Durch die Nutzung einer PV-An-
lage mit Speicher wird die Kläranlage zu-
künftig rechnerisch zu rund 90% mit selbst 
erzeugtem erneuerbaren Strom betrieben. 
Mitte 2022 soll die Anlage stehen. Dieser 
Ansatz kann Vorbild sein für viele ähnliche 
Vorhaben im Land, was die Jury zur Prä-
mierung bewog. 
Ein ähnliches Projekt, nur ohne Speicher, 
verfolgte die Gemeinde Langballig. Auch 
die Gemeinde Dägeling war mit von der 
Partie in dieser Subdisziplin – eine Senio-
renwohnanlage soll als energetisches 
Vorzeigeprojekt mit Nutzung der Geother-
mie umgesetzt werden. 
In der Kategorie „kleine technische Maß-
nahme“ gewann die Stadt Flensburg mit 
einem überlegten Ansatz des Energie-
managements. Hier wurde das gut durch-
dachte, aufeinander abgestimmte Verfah-
ren der Abwärmenutzung in einem regio-
nalen Bildungszentrum gelobt, das gut als 
Vorbild für das Energiemanagement ge-
nerell taugt. Auch in dieser Kategorie 
waren Gemeinden beispielgebend aktiv, 
z.B. die Gemeinde Tinningstedt mit einer 
Straßenbeleuchtung zum Lückenschluss, 
die ihre benötigte Energie durch ein in-
tegriertes Solarmodul selbst erzeugt und 
die Gemeinde Henstedt-Ulzburg mit der 
Nutzung von LoRaWAN (Long Range 
Wide Area Network), bei dem Daten für 
das Energiemanagement per Funk und 
nicht mehr per mühsamer Ablesung und 
Aufschreibung von Hand zur Verwaltung 
fließen. 
In der dritten Kategorie, „organisatorische 
oder Verhaltensmaßnahme“, hatte die 
Stadt Neumünster die Nase vorn mit einer 
Selbstverpflichtung und entsprechender 
Richtlinie zur nachhaltigen Beschaffung, 
die bereits von anderen Kommunen als 
Beispiel nachgefragt wurde. Hier bewarb 
sich das Amt Südtondern mit einem gan-
zen Bündel von Maßnahmen auf dem Weg 
zur nachhaltigen Amtsverwaltung und das 
Amt Hürup mit einer ehrenamtlich unter-
stützen Bürgersolarberatung nach einem 
Vorbild aus der Rhein-Neckar-Region. 

3.2 ThemenPreis Kommunale 
Verkehrswende: Kreis Pinneberg, 
Landeshauptstadt Kiel und 
Kreis Plön siegen 
Aus vier Gemeinden kamen spannende 
Beiträge für den ThemenPreis dieser 
Runde: Kommunale Verkehrswende. So 
wirbt ein kleines, vom Verbrennungsmotor 
auf E-Antrieb umgerüstetes Feuerwehr-
fahrzeug („Feuerwehr-Ape“) ebenso für E-
Mobilität wie für den Brandschutz und den 
künftigen Feuerwehrnachwuchs in Leck. 
Im benachbarten Klixbüll hat die Gemein-
de ihr neues Baugebiet bewusst als 
zweitwagenfrei konzipiert, mit einem Mo-

bilitätspavillon als Standort des Dörpsmo-
bils (Siegerprojekt 2017). Die Gemeinde 
Jörl hat mit ihrem Projekt „klimafreundli-
ches Drehkreuz Jörl“ ein Maßnahmenpa-
ket zur Förderung des Radverkehrs ge-
schnürt, das auch, aber bei Weitem nicht 
allein den Ausbau der Radwege umfasst, 
sondern auch Maßnahmen der Öffentlich-
keitsarbeit, eine Bike&Ride-Anlage sowie 
Raddienstleistungen wie z.B. Schließfä-
cher zum Laden von Akkus von E-Fahrrä-
dern beinhaltet. Touristisches Radfahren 
wird auch von der Gemeinde Brokdorf mit 
ihrer solar betriebenen Ladestation für 
Pedelecs mit Picknickmöglichkeit geför-
dert. Mehr zu diesen Projekten erfährt 
man in der Projektdatenbank der Ener-
gieOlympiade: Hineinschauen lohnt sich. 
Die Jury freilich sah in dem starken 
Teilnehmerfeld aus zwölf Projekten trotz 
dieser starken Beiträge von Gemeinden 
drei andere Beiträge noch einen Tick 
weiter vorn: Der Kreis Plön kann sich somit 
über einen dritten Preis und 5.000 Euro 
der EKSH für seinen interaktiven Linien-
netzplan des ÖPNV freuen. Das Projekt 
bildet den Ausgangspunkt eines landes-
weiten Roll-outs eines solchen Liniennetz-
plans für das gesamte Land durch die 
NAH.SH. Auch die Landeshauptstadt Kiel 
– wieder mit vielen guten Beiträgen 
vertreten – wurde mit einem zweiten Preis 
und 10.000 Euro belohnt für ihre E-Fähre 
im Linienverkehr, der ersten im  Land. Und 
ein umfassendes und ausgeklügeltes 

Konzept des Kreises Pinneberg zur Um-
stellung des gesamten kreiseigenen 
Fuhrparks auf E-Mobilität inklusive intelli-
genter Ladestruktur, PV-Anlage mit Strom-
speicher und digitaler Buchungsmöglich-
keit mit nahezu eingriffsfreiem Flottenma-
nagement war der Jury einen ersten Preis, 
verbunden mit 15.000 Euro wert. Die 
kurzen Videos zur Projektvorstellung (ca. 
2 Minuten), die auch auf der Siegerehrung 
zu erleben waren, geben eine lebendige 
Vorstellung nicht nur von den Projekten, 
sondern auch von den engagierten Men-
schen dahinter (https://www.energieolym
piade.de/der-wettbewerb/siegerehrung-
2021/themenpreis/). 

3.3 EnergieKonzept: Bosbüll und 
Eggebek sowie die 
Entwicklungsagentur Heide AöR auf 
dem Siegerpodest 
Trotz einer Reihe hervorragender Quar-
tierskonzepte, die die Jury einhellig lobte 
und auf vergleichbar hohem Niveau sah, 
waren es doch noch umfassendere oder 
neuartigere Projekte, die bei den Ener-
giekonzepten den Zuschlag erhielten. 
Hier sah sich die Jury jedoch zu keiner 
weiteren Differenzierung in der Lage und 
setzte drei Projekte gleichrangig auf das 
Siegerpodest. 
So gewann die Gemeinde Bosbüll im 
Kreis Nordfriesland im zweiten Anlauf 
nach 2019 gleich einen Siegerpreis über 
10.000 Euro für ein Projekt, das die 

Abb. 3: GP-Joule-Geschäftsführer Ove Petersen, Bürgermeister und Bosbüll 
Energie-Geschäftsführer Ingo Böhm und John-Heinrich Ingwersen, Geschäftsführer 
der Windpark Bosbüll GmbH & Co KG (v.l.) beim Spatenstich für das 
Bosbüller Wärmenetz (Foto: GP Joule) 
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Sektorenkopplung sozusagen in kommu-
naler Aktion zeigt: Windstrom wird auch 
zur Wärmeerzeugung genutzt und ein 
Fernwärmenetz errichtet, das neben einer 
landwirtschaftlichen Anlage auch Pri-
vathaushalte im Dorf versorgt. Auch 
Photovoltaik und die Abwärmenutzung 
zweier Elektrolyseure zur Wasserstoffge-
winnung sind Bestandteil des Konzeptes. 
Immerhin 380 Tonnen CO2-Äquivalente 
bei 25 Anschlussnehmern im Dorf plus der 
mitversorgten Anlage zur Sauenaufzucht 
werden durch dieses Vorgehen zur rege-
nerativen Wärmeerzeugung zukünftig ver-
mieden. Außerdem ergibt sich durch das 
gewählte Vorgehen eine Möglichkeit, 
Windenergieanlagen nach Auslaufen der 
20-jährigen EEG-Förderung weiter zu 
betreiben und für den Ersatz fossiler Pri-
märenergie zu nutzen. 
Ebenso überzeugt die Gemeinde Egge-
bek mit einem in dieser Form in der Ener-
gieOlympiade noch völlig neuen Ansatz, 
der land- und wasserwirtschaftliche Pro-
blemlösungen (wohin mit der Gülle?) mit 
der Energieerzeugung und -nutzung ve-
knüpft – ein hoch spannendes Projekt für 
den ländlichen Raum mit einer innovativen 
Technik. Auch hierfür gab es einen ersten 
Preis und 10.000 Euro für die Gemeinde. 
Ideengeber Ole Dammann stellte das 
Vorhaben gemeinsam mit Bürgermeister 
Bent Petersen im Video vor (s. Abb.). Die 
Errichtung einer Gülle- und Gärrestever-
edelungsanlage in der Gemeinde spart 
über 14.000 Tonnen CO2 und hilft gleich-
zeitig Landwirten, überschüssige Gülle 
und Gärreste zu verwerten. Die Anlage 
kann, wenn sie umgesetzt wird, etwa ein 
Fünftel der im Kreis Schleswig-Flensburg 
anfallenden Gülle und Gärrestmenge ver-
arbeiten und wieder verwerten, so dass 
mineralischer Dünger, Feststoffpellets als 
energetisch nutzbarer Brennstoff und 
Phosphor zurückgewonnen werden kön-

Abb. 4: Ole Dammann (Geschäftsführer BSWE GmbH & Co KG) und 
Bürgermeister Petersen von der Gemeinde Eggebek (v.l.) erläutern ihr Projekt 
(s. auch https://www.energieolympiade.de/der-wettbewerb/siegerehrung-2021/
energiekonzept/) 

Abb. 5: Das von der Gemeinde eingereichte Konzept zur Gülle- und 
Gärrestverwertungsanlage (Grafik: BSWE) 

Abb. 6: Dirk Burmeister, Vorstand der Entwicklungsagentur Region Heide AöR, 
berichtet vom Start des Projekts 
(https://www.energieolympiade.de/der-wettbewerb/siegerehrung-2021/energiekonzept/)

nen. Außerdem soll 80% des in den Res-
ten enthaltenen Wassers wieder dem 
Wasserkreislauf zugeführt werden kön-
nen. Ein spannendes Konzept mit vielen 
Synergien, das kurz vor der Förderent-
scheidung auf Bundesebene durch die 
Prämierung auf Landesebene noch ein-
mal Rückenwind erhält. 
Schließlich kam die Jury auch nicht an 
dem spannenden Ansatz der Entwick-
lungsagentur Region Heider Umland AöR 
(Gemeinschaftseinrichtung der Stadt 
Heide mit den Gemeinden des Amtes 
Kirchspielslandgemeinde Heider Um-
land) vorbei. Im Projekt QUARREE100 soll 
gezeigt werden, wie ein Bestandsquartier 
in Heide 100% regenerativ versorgt wer-
den kann. Das sehr umfassende Projekt 
ist auch ein Forschungs- und Entwick-
lungsprojekt unter Beteiligung von Hoch-
schulen aus dem ganzen Bundesgebiert 
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und wird dem entsprechend vom Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung gefördert. Dabei soll erprobt wer-
den, wie durch intelligente Verknüpfung 
verschiedener Energieerzeugungsarten 
und intelligente Regelungstechnik auf 
Quartiersebene auch in bestehenden 
Quartieren ein schneller Umstieg auf 
100% Erneuerbare Energien möglich ist. 
Dabei spielt auch Wasserstoff aus er-
neuerbaren Quellen als zentraler Speicher 
und flexibel einsetzbare Energieform eine 
wichtige Rolle, aber auch die Einbezie-
hung der Bürgerinnen und Bürger im 
Quartier (mehr zum Projekt s. https://www.
region-heide.de/projekte/entree100/quar
ree100.html).
Weitere spannende Gemeindebeiträge 
kamen aus Pellworm, wo Inselwerke ge-
gründet werden sollen – eines der vielen 
guten eingereichten Konzepte, Bredenbek 
mit dem Einstieg in ein Wärmenetz für den 
Ort und den vier Gemeinden Hamwarde, 
Gülzow, Kollow und Wiershop, die ge-
meinsam mit einem lokalen Abfallentsor-
gungsunternehmen ein regionales Wär-
mekonzept planen und dafür Grünschnitt 
aus dem Einzugsgebiet der Gemeinden 
nutzen wollen. 

3.4 Cornelia Büchner aus Norderstedt 
ist EnergieHeldin 2021 
Vier Vorschläge für „EnergieHelden“ der 
Wettbewerbsrunde 2021 standen zur 
Wahl, mit Nominierungen aus den Städten 
Norderstedt und Flensburg und den 
Ämtern Hürup und Sandesneben-Nusse. 
Alle Vorgeschlagenen haben sich um ihre 
Kommune und den Klimaschutz nach-
weislich verdient gemacht und so hatten 
die Jurymitglieder wie so oft in der Ener-
gieOlympiade die Qual der Wahl. Schließ-
lich einigte sich die Jury auf die Vergabe 
des Preises an Frau Cornelia Büchner aus 
Norderstedt, die durch ausdauerndes 
und erfolgreiches Engagement seit Jah-
ren die Norderstedter Kommunalpolitik 
begleitet und unterstützt, im Energiebe-
reich und darüber hinaus. So hat sie die 
Norderstedter Energieeffizienzgenossen-
schaft begleitet, aber auch ein Repaircafé 
gegründet, das sich etabliert hat, wie ihr 
überhaupt nachhaltige Lebensführung 
auch für sich selbst am Herzen liegt. Ihr 
Motto ist mit einem Ausspruch von Gan-
dhi: „Sei du selbst die Veränderung, die 
du dir wünschst für die Welt.“ 

4 Jubiläums-Sonderpreis der 
Landesregierung: 
Die Klimaschutzregion Flensburg 
gewinnt gemeinsam mit der 
Stadt Norderstedt und dem 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Eine Besonderheit gab es zum Jubiläum. 
Rückblickend über alle zehn Wettbe-
werbsrunden: Welches Projekt und/oder 
welche Kommune verdient hier eine be-
sondere Auszeichnung durch die Landes-

regierung? Mit dieser Fragestellung be-
fasste sich die Jury und entschied salo-
monisch: Für jeden der drei kommunalen 
Partner der EnergieOlympiade wurde ein 
auszuzeichnendes Projekt bzw. eine aus-
zuzeichnende Kommune gesucht – und 
gefunden: Für den Städteverband erhielt 
die Stadt Norderstedt aufgrund der meis-
ten Siege bei den zweitmeisten Einrei-
chungen knapp vor der Landeshaupt-
stadt Kiel mit den meisten Einreichungen 
und den zweitmeisten Prämierungen den 
Zuschlag. Für die Kreisebene lag der 
Kreis Rendsburg-Eckernförde sowohl bei 
der Zahl der Einreichungen als auch bei 
der Zahl der prämierten Projekte eindeutig 
vorn. Für den Bereich des Schleswig-Hol-
steinischen Gemeindetags fiel die Wahl 
auf den Sieger von 2017 – ein Zusammen-
schluss von zur Zeit 35 Gemeinden im 
Flensburger Umland unter dem Zeichen 
des Klimaschutzes: Die (Klimaschutz-) 
Region Flensburg. Herausgestellt wurde 
von der Jury wie auch vom Ministerpräsi-
denten als Laudator für diesen Preis, dass 
auch kleine finanzschwache Gemeinden 
eigenes Geld in die Hand nehmen für ein 
gemeinsames Klimaschutzmanagement, 
das nach der ersten Förderphase durch 
den Bund den Masterplan zum Klimasch-
utz für die gesamte Region in der Um-
setzung weiter vorantreibt. Zudem ist das 
kommunale Engagement in der Region 
auch durch zahlreiche erfolgreiche, z.T. 
auch bereits in der EnergieOlympiade 
ausgezeichnete Projekte – z.B. das Amt 
Hürup 2015 oder das Amt Eggebek 2017 
und gerade aktuell wieder die Gemeinde 
Eggebek 2021 - belegt. Die beiden Kli-
maschutzmanagerinnen Dr. Elena Zydek 
und Dr. Maria Hock leisten offenbar er-
folgreiche Arbeit und die Gemeinden ho-

Abb. 7: Martin Ellermann, Bürgermeister der Gemeinde Harrislee und Vorstandsmitglied 
der Klimaschutzregion Flensburg mit Klimaschutzmanagerin Dr. Maria Hock im Video 
(s. auch https://www.energieolympiade.de/der-wettbewerb/siegerehrung-2021/
sonderpreis-landesregierung/) 

norieren dies und ziehen mit (s. https://
www.klimaschutzregion-flensburg.de/).

5  Fazit und Ausblick 
Die EnergieOlympiade 2021 hat auch in 
dieser Jubiläumsrunde zahlreiche nach-
ahmenswerte Beispiele und herausragen-
des kommunales Engagement gezeigt. 
Bereits die Energieeffizienzprojekte in der 
aktuellen Runde ersparen den Kommu-
nen mehr als 2,2 Mio. kWh Strom, Öl und 
Gas und damit 365.000 Euro Energiekos-
ten jährlich - wobei nur zu einem Teil der 
Projekte konkrete Angaben vorliegen. Auf 
stolze 164.318 t CO2-Einsparung beläuft 
sich der berechenbare Klimaschutz-Bei-
trag der Kommunen 2021, wobei das Amt 
Eggebek mit seiner Vision einer bis 2025 
umgesetzten weitgehenden Umstellung 
des Amtes auf Erneuerbare mit 132.000 
Tonnen den „Ausreißer“ nach oben bildet. 
Die CO2-Einsparungen durch die weite-
ren eingereichten Konzepte und Mobili-
tätsprojekte ohne konkrete CO2-Minde-
rungsangaben dürften dabei noch einmal 
deutlich höher liegen. 
Insgesamt haben bisher 186 Kommu-
nen mitgemacht und zusammen 502 
Wettbewerbsbeiträge eingereicht. 139 
Kommunen gehören zum Bereich des 
Schleswig-Holsteinischen Gemeinde-
tags, die sich mit zusammen 230 Pro-
jekten beworben haben. Eine stolze Bi-
lanz, die sich auch in 51 Prämierungen 
(bei 108 insgesamt) spiegelt. Auch bei 
den Preisgeldern können sich die Erfolge 
von Ämtern, Gemeinden und Zweckver-
bänden sehen lassen: Mehr als die Hälfte 
der Gesamtsumme von inzwischen über 
1 Mio. Euro Preisgeld können sie auf sich 
vereinigen. Dazu kommen ca. 2,6 Mio. 
Euro weniger Energiekosten jährlich und 
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annähernd 200.000 Tonnen CO2-Ein-
sparung. 
Das Land Schleswig-Holstein ist dabei 
insgesamt gut aufgestellt, die Kommunen 
zu beraten und zu fördern. Zuerst natürlich 
durch die Kommunen selbst, die in großer 
Zahl inzwischen Klimaschutzmanagerin-
nen und – manager eingestellt haben (s. 
https://www.eksh.org/projekte/netzwerk-
klimaschutzmanager). Mit dem Kreis 
Rendsburg-Eckernförde verfügt erstmals 
in Schleswig-Holstein ein Kreis mit seinen 
Gemeinden über eine regionale Agentur 
auf Kreisebene, um gerade den kleineren 
Kommunen im Kreis besseren und schnel-
leren Zugang zu den zahlreich verfügba-
ren Fördermitteln, etwa aus der nationalen 
Klimaschutzinitiative (https://www.klima
schutz.de/) zu verschaffen. Dabei ist das 
mit dem Sonderpreis ausgezeichnete Kli-
maschutzmanagement der Region Flens-
burg (s.o.) im Prinzip ähnlich angelegt, nur 
mit einer anderen Organisationsform und 
ohne die Anbindung an den Kreis. Auf 
Landesebene hält die IB.SH mit ihrer 
Energieagentur und der EKI-Initiative 
neben Veranstaltungs- und Fortbildungs-
angeboten ein umfassendes und kos-
tenfreies Erstberatungsangebot für alle 

Kommunen bereit, die sich mit Gedanken 
an die Umsetzung eines Energie- und 
Klimaschutzprojektes tragen (https://www.
schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/
EnergieKlimaschutz/EnergieKlimaschutz
_node.html). Die Einbindung der Energie-
agentur in die IB.SH und damit die Lan-
des-Investitionsbank kann helfen, Förde-
rung und Finanzierung bei den Projekten 
gleich von Beginn an mit zu bedenken. 
Darüber hinaus bietet der EnergieOlym-
piade-Partner Klima-Bündnis an, auf ein-
fache Weise und dennoch systematisch 
alle kommunalen Beschlüsse daraufhin zu 
prüfen, ob und wenn ja welche Aus-
wirkungen kommunale Beschlüsse auf 
den Klimaschutz haben und bei ungünsti-
gen Folgen ggf. gegenzusteuern, s. https
://www.klimabuendnis.org/aktivitaeten/in
strumente-und-methoden/klimawirkungs
pruefung.html. 
Auch wenn die vor uns liegende Aufgabe 
der „großen Transformation“ der gesam-
ten Gesellschaft (WBGU, 2011) nach wie 
vor herausfordernd ist, so zeigen die Bei-
spiele in der EnergieOlympiade allesamt: 
Kommunal ist vieles möglich, machbar 
und vieles wird in Schleswig-Holstein 
auch bereits gemacht. Diesem Engage-

ment immer neuen Schwung zu verleihen, 
ist bleibende Aufgabe der EnergieOlym-
piade. Die veranstaltende EKSH wird in 
der „Zwischenzeit“ zwischen zwei Wett-
bewerbsrunden, die in zweijährigem Tur-
nus stattfinden, den kommunalen Klima-
schutz und die Verbreitung der guten 
Beispiele weiter unterstützen. Mit dem 
kleinen, aber feinen Programm Klikom 
(bis 5000 Euro Förderung pro Antrag, s. 
https://www.eksh.org/projekte/eksh-fuer-
kommunen) hat sie zudem ein Programm 
in petto, das innovative und modellhafte 
Ansätze fördert. Schließlich sei auf die 
Projektdatenbank der EnergieOlympiade 
hingewiesen: Alle bisher eingereichten 
Projekte können anhand verschiedener 
Kriterien schnell durchforstet und darauf-
hin geprüft werden, ob sie nicht Brauch-
bares für die jeweils eigene Kommune 
enthalten.
Die EKSH freut sich, wenn das herausra-
gende kommunale Engagement auch 
2022/23 wieder gebührend und mit lan-
desweiter Ausstrahlung gefeiert werden 
kann – dann aber hoffentlich wieder in 
Präsenz. 

1Im neuen Landeswassergesetz  sind die 
Regelungen für die Niederschlagswas-
serbeseitigung zum Teil verändert wor-
den. Die Neufassung fällt zusammen mit 
längst fälligen grundsätzlichen Feststel-
lungen der Verwaltungsgerichte in Schles-
wig-Holstein. Obwohl die Grundsystema-
tik der Abwasserbeseitigung beibehalten 
wurde (insbesondere wurde die anfängli-
che Idee, die Beseitigungspflicht im Au-
ßenbereich auf die Flächeneigentümer 
generell zu übertragen, wieder fallenge-
lassen), gibt es Bedarf bei der Gestaltung 
der Satzungen und insbesondere auch 
beim Vollzug.

1. Grundsätzliche Regelungen für die 
Niederschlagswasserbeseitigung
Niederschlagswasser ist das von Nieder-
schlägen aus dem bebauten und befes-
tigten Bereich gesammelt abfließende 
Wasser, das zur Fortleitung gesammelt 
wird (§ 54 Abs. 1 Nr. 2 Wasserhaushalts-
gesetz).

1  S. hierzu auch umfassend Dr. Mohr, „Neues Küsten-
 schutz- und Wasserrecht in Schleswig-Holstein“ in 
 Die Gemeinde SH 10/2020 S. 242.

Neue Wege: 
Niederschlagswasserbeseitigung nach 
LWG 2020

Verbandsdirektor a.D. Reimer Steenbock, GeKom GmbH, Reinbek

Die Beseitigung von Niederschlagswas-
ser ist Pflichtaufgabe der Gemeinden im 
Rahmen der Selbstverwaltung (§ 44 Abs. 
1 Satz 1 LWG 2020).
Eine funktionierende Niederschlagswas-
serbeseitigung ist aufgrund der verstärkt 
auftretenden Starkregenereignisse von 
wesentlich größerer Bedeutung. Diese 
Bedeutung wird sich voraussichtlich noch 
ausweiten. Besonders bei der Auswei-
sung neuer Baugebiete ist es erforderlich, 
planvoll die Beseitigung des anfallenden 
Niederschlagswassers sicherzustellen. 
„Dabei sollte lokalen Lösungen, soweit 
möglich, der Vorzug gegeben werden, da 
auch § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz 
als Grundsatz regelt, dass Niederschlags-
wasser möglichst ortsnah versickert, 
verrieselt oder abgeleitet werden soll“ 
(Einführungserlass LWG vom 06.01.2020 
zu §  44). Zum Umgang mit Regenwasser 
in Neubaugebieten hat das Ministerium 
für Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt, Natur und Digitalisierung des Landes 

Schleswig-Holstein (MELUND) mit Erlass 
vom 10.10.2019 zudem die Wasserrecht-
lichen Anforderungen zum Umgang mit 
Regenwasser in Neubaugebieten in 
Schleswig-Holstein – Teil 1 Mengenbewirt-
schaftung (A-RW 1) – eingeführt, mit dem 
die Frage der Niederschlagswasserbesei-
tigung verstärkt in den Fokus der Bauleit-
planung gerückt ist (Erschließung gesi-
chert? Versickerung und Verdunstung 
möglich?). Hier gilt es für die Gemeinden, 
bei Neubaugebieten rechtzeitig Kontakt 
mit den unteren Wasserbehörden aufzu-
nehmen. Die Zukunft der Niederschlags-
wasserbeseitigung ist auch ein zentraler 
Baustein im Rahmen der Fortschreibung 
des Generalplans Abwasser und Gewäs-
serschutz.
Es verwundert also nicht, dass deshalb 
den Vorschriften des Landeswasserge-
setzes über die Niederschlagswasserbe-
seitigung (§ 44 ff. LWG 2020) besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. 
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Möglichkeiten der vollständigen oder 
teilweisen Übertragung der Pflicht zur 
Niederschlagswasserbeseitigung sind zu 
prüfen und auch zu kontrollieren.  
Das neue Landeswassergesetz kommt zu 
einer Zeit, in der sich gerade aufgrund der 
Rechtsprechung unserer Verwaltungsge-
richte ohnehin gravierende Veränderun-
gen ergeben bzw. notwendig gewesen 
wären. 
Gewässer können nicht (mehr) ohne wei-
teres Teil der Einrichtung zur Nieder-
schlagswasserbeseitigung sein. Wenn 
Gräben oder offene Mulden Teil der öffent-
lichen Einrichtung zur Niederschlagswas-
serbeseitigung sein sollen, können und 
dürfen sie keine Gewässer sein. Anders 
ausgedrückt: Ein Gewässer kann ohne ein 
vorausgegangenes wasserrechtliches 
Verfahren (zur Entwidmung) nicht Be-
standteil der öffentlichen Einrichtung der 
Niederschlagswasserbeseitigung sein 
(VG Schleswig, Urteil vom 18.09.2018 – 4 
A 311/ 16 sowie Urteil vom 06.03.2019 – 4 
A 180/16). Im gleichen Urteil hatte das VG 
nochmals zum Ausdruck gebracht, dass 
das Schleswig-Holsteinische Landes-
recht einer gleichzeitigen Qualifikation als 
Gewässer und als Bestandteil der öffentli-
chen Einrichtung zur Niederschlagswas-
serbeseitigung entgegensteht. 
Mit Urteil vom 6. März 2019 (AZ: 4 A 
180/16) hatte das Gericht Gräben und 
Versickerungsmulden in einem Baugebiet 
als Gewässer qualifiziert, obwohl diese 
ausschließlich zur Niederschlagswasser-
beseitigung errichtet worden waren. Das 
Urteil hätte zu völlig praxisfremden Konse-
quenzen geführt. Der Logik des Gerichts 
zufolge müssten alle Gräben zur Schaf-
fung eines rechtskonformen Zu-standes 
nachträglich verrohrt werden. Dies aber 
würde insbesondere dem in § 55 Abs. 2 
WHG verankerten Grundsatz der ortsna-
hen Versickerung von Niederschlagswas-
ser widersprechen. Zudem könnten ho-
heitliche Aufgabenträger (Kommunen/ 
Zweckverbände) Kapital- und Betriebs-
kosten nicht über Niederschlagswasser-
gebühren gem. KAG decken, Satzungen 
wären nicht mehr rechtssicher gewesen 
bzw. hätten zu Lasten der Kommunen 
umgehend angepasst werden müssen.
Der SHGT hatte sich gemeinsam mit wei-
teren Verbänden im Rahmen der Novellie-
rung des Landeswassergesetzes erfolg-
reich für eine Abgrenzung der Gewässer-
eigenschaft eingesetzt.
Das MELUND hat die Initiative u.a. mit 
einer fachlich gleichlautenden Stellung-
nahme unterstützt. In § 44 Abs. 1 S. 4 LWG 
wurde sodann folgende Klarstellung mit 
aufgenommen: „Die Abwasserbeseiti-
gung kann auch mit Hilfe von zu diesem 
Zweck errichteten offenen Anlagen zum 
Sammeln, Fortleiten und Versickern des 
Abwassers (zum Beispiel Mulden oder 
offene Gräben) erfolgen. Die Anlagen 
nach Satz 4 sind keine Gewässer.“

2. Bestandteile der öffentlichen 
Einrichtung zur 
Niederschlagswasserbeseitigung
Da Gewässer nicht mehr Bestandteil einer 
Einrichtung zur Niederschlagswasserbe-
seitigung sein können, kommt der Definiti-
on des Begriffs Gewässer besondere Be-
deutung zu.
Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 LWG 2020 ist das 
Wasserhaushaltsgesetz und das Landes-
wassergesetz 2020 nicht anzuwenden auf 
Gräben und kleine Wasseransammlun-
gen, die nicht der Vorflut oder der Vorflut 
der Grundstücke nur einer Eigentümerin 
oder eines Eigentümers dienen. Gräben 
und kleine Wasseransammlungen, die 
der Vorflut von Grundstücken mehrerer 
Eigentümer dienen, sind also potentiell 
als Gewässer anzusehen. 
Nach § 44 Abs. 1 Satz 4 LWG 2020 kann 
die Abwasserbeseitigung auch mithilfe 
von zu diesem Zweck errichteten offenen 
Anlagen zum Sammeln, Fortleiten und 
Versickern des Abwassers (z.B. Mulden 
oder offene Gräben) erfolgen. Nach § 44 
Abs. 1 Satz 5 LWG 2020 sind diese Anla-
gen keine Gewässer. Zur Vermeidung von 
Missverständnissen ist es notwendig, der 
Klarheit halber fast zwingend, in der Ab-
wassersatzung zu regeln, welche offenen 
Anlagen Bestandteil der Einrichtung zur 
Niederschlagswasserbeseitigung sind. 
Da Gewässer auch verrohrt sein können, 
ist eine solche Reglung auch für ge-
schlossene Leitungen notwendig. Bei 
Rohrleitungen und offenen Anlagen muss 
also nachweisbar sein, dass es sich um 
„zu diesem Zweck errichtete Anlagen zum 
Sammeln, Fortleiten und Versickern des 
Abwassers“ handelt oder dass sie als 
Gewässer entwidmet worden sind. Durch 
einen entsprechenden Übersichtsplan als 
Anlage zur Satzung besteht von vornhe-
rein Klarheit über die Zugehörigkeit zur 
öffentlichen Einrichtung und den Umfang 
der öffentlichen Einrichtung. 
Neu ist die ausdrückliche Regelung in § 44 
Abs. 4 LWG 2020, dass in der Abwasser-
satzung geregelt werden kann, dass im 
Gemeindegebiet oder in Teilen davon An-
lagen zur Nutzung, Versickerung, Verdun-
stung oder lokalen Rückhaltung von Nie-
derschlagswasser vorgeschrieben wer-
den können, soweit wasserwirtschaftliche 
Belange (insbesondere Versickerungs-
fähigkeit, Grundwasserabstand) oder ge-
sundheitliche Belange nicht entgegenste-
hen. Die Satzungsregelung kann als Fest-
setzung in den Bebauungsplan aufge-
nommen werden. § 10 Abs. 3 BauGB 
findet unter Ausschluss der übrigen Vor-
aussetzungen des Baugesetzbuchs auf 
diese Festsetzung Anwendung. Damit 
gibt es nunmehr eine Regelungsmöglich-
keit zur Umsetzung der schon in der Ver-
gangenheit nicht unüblichen Regelungen 
in Bebauungsplänen, dass die Versicke-
rung von Niederschlagswasser auf den 
Baugrundstücken erfolgen soll. Zur Um-

setzung der Vorgaben in Bebauungsplä-
nen bedarf es in Zukunft der entsprechen-
den Vorschriften in der Abwassersatzung 
(Niederschlagswassersatzung).

3. Übertragung der Pflicht zur 
Niederschlagswasserbeseitigung auf 
Grundstückseigentümer
Die Gemeinde kann die Pflicht zur Nieder-
schlagswasserbeseitigung auf Grund-
stückseigentümer oder Nutzungsberech-
tigte übertragen (§ 45 Abs. 1 in Verbin-
dung mit Abs. 4 LWG 2020).
Die Übertragung darf erfolgen, „sofern 
dies ohne unverhältnismäßige Kosten 
möglich und wasserwirtschaftlich sinnvoll 
ist“ (§ 45 Abs. 4 Satz 1 LWG 2020). Die für 
die Beseitigung erforderlichen Anlagen 
müssen den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik entsprechen (§ 45 Abs. 4 
Satz 2 LWG 2020). 

3.1 Satzungsvorbehalt
Die Übertragung der Pflicht zur Nieder-
schlagswasserbeseitigung bedarf einer 
Satzung, die der Genehmigung der Was-
serbehörde bedarf (§ 45 Abs. 1 LWG 
2020). Ein formales Abwasserkonzept wie 
in der Vergangenheit ist nicht mehr erfor-
derlich. Das ändert nichts daran, dass es 
für die Übertragung und andere Rahmen-
bedingungen für die Niederschlagswas-
serbeseitigung eines Konzeptes (konzep-
tioneller Überlegungen/Vorgaben) be-
darf. 
Neu ist die Regelung des § 45 Abs. 4 Satz 
3 LWG 2020, wonach die Gemeinde au-
ßerdem auf Antrag von Grundstücksei-
gentümern oder Nutzungsberechtigten 
mit Zustimmung der Wasserbehörde die 
Pflicht zur Beseitigung des Nieder-
schlagswassers im Einzelfall auf diese 
übertragen kann.
Die Übertragung nach § 45 Abs. 4 Satz 1 
LWG 2020 erfolgt durch die Abwassersat-
zung. Demgemäß stellt sich die Frage, ob 
die Übertragung im Einzelfall nach § 45 
Abs. 4 Satz 3 LWG  2020 ebenfalls der 
Regelung oder Aufnahme in die Abwas-
sersatzung oder zumindest einer öffentli-
chen Bekanntmachung bedarf oder ob 
ein Bescheid, der nur dem Grundstück-
seigentümer oder Nutzungsberechtigten 
bekannt gegeben wird, ausreicht. Eine 
Aufnahme in die Satzung oder eine öffent-
liche Bekanntmachung erscheint auch 
deshalb erforderlich, weil es sich um die 
Übertragung einer Pflichtaufgabe der 
kommunalen Selbstverwaltung handelt, 
die sonst nur durch eine Satzung übertra-
gen werden kann. Nur so besteht Klarheit 
und Erkennbarkeit, welche Grundstücke 
von den öffentlichen Einrichtungen zur 
Abwasserbeseitigung betroffen sind, wo 
und wie die Gemeinde Grundstücke vom 
Anschluss- und Benutzungszwang befreit 
hat.  Außerdem ergeben sich Auswirkun-
gen bei der Kalkulation von Gebühren und 
Beiträgen. Die übrigen verbleibenden 
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Gebühren- und Beitragspflichten werden 
mehrbelastet; das muss öffentlich erkenn-
bar sein. 

3.2 Konkrete 
Grundstücksbezeichnungen
Alle Übertragungsvorgänge und auch die 
Regelungen nach § 44 Abs. 4 LWG 2020 
müssen so erfolgen, dass die betroffenen 
Grundstückseigentümer ihre persönliche 
Betroffenheit und die Folgen, oder was sie 
tun müssen oder nicht, aus der Satzungs-
regelung erkennen können.
Die Übertragung der Beseitigungspflicht 
für Niederschlagswasser (§ 45 Abs. 4) 
setzt also die Benennung des einzelnen 
Grundstücks (Katasterbezeichnung) in 
der Satzung voraus. Lagebezeichnungen 
(Straße und Hausnummer) sind keine 
eindeutigen Bezeichnungen von Grund-
stücken. Ebenso wenig die Namen der 
Grundstückseigentümer (dabei auch an 
den Datenschutz denken!).
Eine eindeutige und erkennbare Bezeich-
nung des einzelnen Grundstücks ist auch 
in den Fällen der Übertragung auf Antrag 
nach § 45 Abs. 4 Satz 3 LWG 2020 erfor-
derlich („im Einzelfall“).
Soweit es Übertragungen nach früheren 
Landeswassergesetzen für die Grundstü-
cke gibt, müssen sie in der Abwassersat-
zung nach dem Landeswassergesetz 
2020 wiederholt bzw. erstmals neu einge-
fügt werden. In allen Fällen, in denen bis-
her übertragen werden sollte, die Grund-
stücke aber nicht eindeutig bezeichnet 
waren, müssen die Übertragungen unbe-
dingt erstmalig erfolgen. Alle bisher ord-
nungsmäßig vorgenommenen Übertra-
gungen in früheren Satzungen sollten 
wiederholt werden.

3.3 Voraussetzungen der 
Übertragung
Übertragungen dürfen nur unter den Vor-
aussetzungen des § 45. Abs. 4 Satz 1 
LWG 2020 erfolgen. Dazu gehört, dass es 
ohne unverhältnismäßige Kosten möglich 
und dass es wasserwirtschaftlich sinnvoll 
ist, zu übertragen. 
Zur Prüfung, ob die Übertragung wasser-
wirtschaftlich sinnvoll ist, gehört auch die 
Prüfung, ob die Grundstückseigentümer 
überhaupt in der Lage sind, das Nieder-
schlagwasser von ihrem Grundstück auf 
ihrem Grundstück zu nutzen, zu versi-
ckern, zu verrieseln, lokal zurück zu halten 
oder auf ihrem Grundstück oder am äuße-
ren Rand in ein Gewässer einzuleiten. 
Die Gemeinde muss bei der Übertragung 
auf einzelne Grundstückseigentümer da-
rauf achten, dass die Grundstückseigen-
tümer in der Lage sind, das Nieder-
schlagswasser ohne unverhältnismäßige 
Kosten zu beseitigen, und dass auch für 
sie selbst keine unverhältnismäßigen Kos-
ten durch die Übertragung entstehen. Die 
Grundstückseigentümer, die nicht über-
tragen bekommen, sind aber vor höheren 

Belastungen mit Gebühren und Beiträge 
nicht geschützt. Durch Übertragungen 
verringert sich der Kreis der Gebühren- 
und Beitragspflichtigen, die Gebühren 
und mittelbar auch die Beiträge erhöhen 
sich. 
Soweit die Übertragung der Pflicht zur 
Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt, 
weil keine Anlagen zur Niederschlags-
wasserbeseitigung gebaut werden (ins-
besondere auch Fälle mit reiner Straßen-
entwässerung, also ohne Grundstück-
sentwässerung), entstehen der Gemein-
de keine Kosten, insoweit also auch keine 
unverhältnismäßigen Kosten. Die Eigen-
tümer oder Nutzungsberechtigten der 
Grundstücke, für die übertragen wird, sind 
und bleiben gebühren- und beitragsfrei. 
Sie müssen das Niederschlagswasser 
aber vollständig und jederzeit auf ihrem 
Grundstück zurückhalten. Das Ableiten 
von Niederschlagswasser auf die Straße 
wäre dann ein ordnungswidriger Tatbe-
stand (je nach Satzungsregelung). Wenn 
man das Ableiten auf die Straße zulässt, 
ist das ein gebührenpflichtiger Tatbe-
stand. Das wäre ein Widerspruch zu der 
eigentlich geplanten Übertragung der 
Pflicht zur Niederschlagswasserbeseiti-
gung. Allerdings muss bei der Übertra-
gung geprüft werden, ob die Kosten der 
grundstücksspezifischen Anlagen zur 
Beseitigung unverhältnismäßig sind. 
Wenn Anlagen zur Niederschlagswasser-
beseitigung vorhanden sind, sie aber 
nicht ausreichen, das anfallende Nieder-
schlagswasser von Grundstücken aufzu-
nehmen, können Regelungen nach § 44 
Abs. 4 LWG 2020, also Vorschriften über 
Anlagen zur Nutzung, Versickerung, Ver-
dunstung oder lokalen Rückhaltung vor-
geschrieben werden. Praktisch handelt es 
sich um eine Teilübertragung. Der Umfang 
der Gebührenerhebung wird in solchen 
Fällen reduziert. Voraussetzung solcher 
Regelungen sind aber nur wasserwirt-
schaftliche oder gesundheitliche Belan-
ge. Der Bau und die Wirkung solcher An-
lagen ist zu überprüfen.
Wenn Anlagen unzureichend für die Ab-
wasserbeseitigung sind und eine (voll-
ständige) Übertragung der Beseitigungs-
pflicht auf bestimmte Grundstückseigen-
tümer erfolgt, wird der Kostenanteil für die 
Grundstücke, für die die Beseitigungs-
pflicht übertragen wird, auf die anderen 
Grundstückseigentümer übertragen. Im 
Ergebnis entspricht das der bisherigen 
Gebührenpraxis, wenn trotz umfassender 
Niederschlagswasserbeseitigungspflicht 
der Anschluss- und Benutzungszwang 
nicht ausgeübt wurde und folglich auch 
keine Gebühren erhoben werden. Das 
dürfte zukünftig ohne die Übertragung der 
Pflicht zur Niederschlagswasserbeseiti-
gung kritisch sein. Der Anschluss- und Be-
nutzungszwang besteht bei einer Pflicht-
aufgabe automatisch, denn die An-
schluss- und Benutzungspflicht ist spe-

zialgesetzlich festgestellt. § 17 Abs. 2 GO 
ist für den Bereich der Abwasserbe-
seitigung obsolet (Urteil VG SL vom 
16.01.2020 – 4 A 144/15).
Bei Beitragskalkulationen, in die sowohl 
Investitionsaufwendungen für Schmutz-
wasser als auch Niederschlagswasser 
eingegangen sind, sind alle Grundstücke, 
die angeschlossen werden können 
(Grundstücksanschluss bis an die Grund-
stücksgrenze verlegt), bei der Kalkulation 
einmaliger Beiträge und auch bei der 
Veranlagung einmaliger Beiträge berück-
sichtigt worden. Wenn dann ein einheitli-
cher Beitragssatz für die „Abwasserbesei-
tigung“ erhoben worden ist, haben auch 
die Eigentümer von Grundstücken, denen 
später die Abwasserbeseitigungspflicht 
übertragen wird, einen Anteil an den 
Investitionsaufwendungen für Nieder-
schlagswasser getragen. 
Das gilt ganz besonders natürlich auch in 
den Fällen, in denen, wie es hätte sein müs-
sen, die Beiträge getrennt für Schmutzwas-
ser und Niederschlagswasser kalkuliert 
und erhoben worden sind. 
Besonders markant ist das auch in allen 
Erschließungsvertragsgebieten. In sol-
chen Gebieten sind die Investitionskos-
tenanteile für Niederschlagswasser in der 
Regel zu 100 % von den betroffenen 
Grundstückseigentümern finanziert wor-
den.
Ein finanzieller Ausgleich für die Grund-
stückseigentümer, die unmittelbar oder 
mittelbar Beiträge für die Niederschlags-
wasserbeseitigung gezahlt haben und 
denen dann die Pflicht zur Niederschlags-
wasserbeseitigung einseitig durch die 
Gemeinde oder auf Antrag übertragen 
wird, wird also noch zu prüfen sein. 

Fazit: 
Die Niederschlagswasserbeseitigung ist 
durch das LWG 2020 und durch den Er-
lass des MELUND vom 10.10.2019 ver-
stärkt in den Fokus geraten. Hieraus er-
gibt sich auch satzungsrechtlicher Ände-
rungsbedarf. Dies gilt nicht nur wegen der 
Notwendigkeit, die Einleitungsformel der 
jeweiligen Satzung anzupassen. Die bis-
herige Verfahrensweise – viel Freiheit und 
wenig Zwang – lässt sich nicht mehr fort-
führen. Insbesondere aber: Ohne ein 
Konzept, zumindest konzeptionelle Vor-
stellungen, wie man die öffentliche Nie-
derschlagswasserbeseitigung gestalten 
möchte, wird es nicht mehr gehen.
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Rechtsprechungsberichte

BGH äußert sich zu fehlerhaftem
Konzessionsvergabeverfahren 
für Gasnetz
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 
20.8.2021 sein Urteil vom 09.03.2021 (Az.: 
KZR 55/19) veröffentlicht, mit dem das 
Gericht über ein Konzessionsvergabever-
fahren im Land Berlin entschieden hat. 
Das Land wurde verpflichtet, das Angebot 
eines Bieters, das dieser in dem Verfahren 
bereits 2011 abgegeben hatte, unmittel-
bar anzunehmen. Erstmals sahen damit 
die Richter zum jetzigen Zeitpunkt nur 
noch die Verpflichtung zum Vertragsab-
schluss mit dem verbliebenen Bieter als 
angemessen an. Das Gericht lehnte es 
ab, das Verfahren aufzuheben, zurückzu-
versetzen in einem früheren Verfahrens-
stand oder die Angebote neu zu bewer-
ten. 
Bei der vorliegenden Entscheidung ging 
es um das Gaskonzessionsvergabever-
fahren des Landes Berlin, in dessen Rah-
men sich nur ein neu geschaffener Lan-
desbetrieb und der GASAG-Konzern An-
gebote abgegeben hatten. Die GASAG 
war Inhaberin der bis Ende 2013 laufen-
den Konzession zur Nutzung des Berliner 
Gasversorgungsnetzes, dessen Eigentü-
merin sie ist. Die Netzgesellschaft ist 
Pächterin des Netzes. In dem Ende 2011 
eingeleiteten Verfahren zur Neuvergabe 
der Konzession gaben nur ein im März 
2011 von der Senatsverwaltung für Finan-
zen neu geschaffener Landesbetrieb und 
der GASAG-Konzern abschließende An-
gebote ab. Nach Auswertung der Ange-
bote stimmte der Senat von Berlin am 24. 
Juni 2014 dem Vorschlag der Senatsver-
waltung für Finanzen zu, den Zuschlag 
dem Landesbetrieb zu erteilen. Die Netz-
gesellschaft klagte daraufhin vor dem 
Kammergericht Berlin auf Erteilung der 
Konzession durch Annahme ihres Ange-
bots. In einem Vorverfahren hatte das 
Kammergericht Berlin aufgrund eines 
Verstoßes gegen die organisatorische 
Trennung von Bietern und Vergabestellen 
dem Land Berlin auferlegt, das Vergabe-
verfahren in einen vorherigen Stand zu-
rückzuversetzen.
Der BGH hat geurteilt, dass das Verfahren 
durch Abschluss eines Vertrages – rück-
wirkend auf den 01.01.2014 – mit der 
Netzgesellschaft der GASAG hätte abge-
schlossen werden müssen. Da der Lan-
desbetrieb eine nach den Vergabebedin-
gungen des Landes Berlin notwendige 
Erklärung zur finanziellen Leistungsfähig-
keit nicht fristgemäß beigebracht habe, 
habe in dem Vergabeverfahren mit dem 
Angebot der Netzgesellschaft das einzige 
annahmefähige Angebot vorgelegen.

Nach Auffassung der Richter sei hinge-
gen das Land Berlin nicht berechtigt, mit 
dem Konzessionsverfahren ganz oder ab 
einem bestimmten Punkt von vorne zu 
beginnen. Zwar erkenne das allgemeine 
Vergaberecht keinen Anspruch eines Bie-
ters auf Zuschlag, jedoch bestehe bei 
einer Konzessionsvergabe die Pflicht der 
Gemeinde, den Wettbewerb um das Netz 
alle 20 Jahre zu ermöglichen. Wenn sich 
die Auswahlmöglichkeiten aufgrund von 
Verfahrensfehlern verringert hätten, könn-
te dies dazu führen, dass deswegen ein 
unmittelbarer Anspruch auf Zuteilung der 
Konzession bestehe und infolgedessen 
die Konzession nur an diesen verbliebe-
nen Bewerber ermessensfehlerfrei verge-
ben werden könne.
Ausschließlich wenn ein gewichtiger Grund 
vorläge, könne wegen der Verpflichtung 
zur Ermöglichung des Wettbewerbs eine 
Aufhebung oder teilweise Rückversetzung 
des Verfahrens in einen früheren Stand zu-
lässig sein. Dies setze jedoch auch voraus, 
dass die Gemeinde nach pflichtgemäßem 
Ermessen entscheide, ob sie das Verfah-
ren aufhebt oder weiter betreibt. Das Ziel 
der regelmäßigen Neuvergabe der Kon-
zession habe dabei hohe Priorität. Im vor-
liegenden Vergabeverfahren des Landes 
Berlin kam der BGH zu dem Urteil, dass ein 
besonders schwerwiegender Fehler vor-
liegt, der nicht lediglich das Zurückverset-
zen in den vorherigen Stand des Verfah-
rens rechtfertige, sondern an sich die 
Aufhebung des Verfahrens notwendig 
mache. Die Verpflichtung zum Abschluss 
des Vertrages zugunsten der Netzgesell-
schaft begründeten die Richter damit, 
dass sich in diesem Fall die Auswahlmög-
lichkeiten so verdichtet hätten, dass die 
Konzession nur dem einzig verbliebenen 
Bewerber ermessensfehlerfrei erteilt wer-
den könne.
Da sich der Verstoß nur zulasten des 
Landesbetriebes ausgewirkt habe, müs-
se in diesem Fall die Konzession rückwir-
kend zugunsten der Netzgesellschaft als 
einzig verbleibenden anderen Bieter ver-
geben werden. Ohnehin sei wegen der 
Kündigungsmöglichkeit des Landes Ber-
lins nach zehn Jahren eine Neuvergabe 
bereits 2024 möglich. 

Anmerkung des DStGB:
Das Urteil bestätigt, wie wichtig es ist, das 
Vergabeverfahren für kleinere Gemeinden 
zu vereinfachen. Der DStGB setzt sich für 
eine Reform des Konzessionsvergabe-
rechts in den Bereichen Strom und Gas 
ein. Mehr zum Thema findet sich im 
DStGB-Positionspapier zur Reform der 
Konzessionsabgabeverordnung unter: 

www.dstgb.de (Rubrik: Publikationen / 
Positionspapiere).

VG Freiburg zur Ausgestaltung eines 
Anschluss- und Benutzungszwangs 
in der Fernwärmeversorgung
Das Verwaltungsgericht Freiburg hat sich 
mit der Frage auseinandergesetzt, unter 
welchen Umständen Befreiungen von 
einem angeordneten Anschluss- und Be-
nutzungszwang an die Fernwärmeversor-
gung gewährt werden müssen. In seinem 
Urteil vom 16.06.2021 (Az.: 1 K 5140/18) 
kommt das Gericht zu dem Ergebnis, 
dass eine Satzungsbestimmung gegen 
höherrangiges Recht (Art. 3 Abs. 1 GG) 
verstößt, wenn sie bei Befreiungsmöglich-
keiten vom angeordneten Anschluss- und 
Benutzungszwang zwischen den im Er-
neuerbare-Energie-Wärmegesetz (EE-
WärmeG) vorgesehenen Einsatz von er-
neuerbaren Energien und den ebenfalls in 
dem Gesetz vorgesehenen Ersatzmaß-
nahmen differenziert, ohne dass ein sach-
licher Grund dafür vorliegt.
In dem streitgegenständlichen Sachver-
halt wendet sich die Klägerin gegen die in 
der beklagten Gemeinde beschlossene 
Satzung über die öffentliche Fernwärme-
versorgung. Diese sieht einen Anschluss- 
und Benutzungszwang an die öffentliche 
Nahwärmeversorgung vor. Es ist eine 
Befreiungsmöglichkeit für Grundstücksei-
gentümer vom Anschluss- und Benut-
zungszwang in der Satzung vorgesehen, 
wenn der Anschluss und die Benutzung 
wegen eines - die öffentlichen Belan-
ge überwiegenden - privaten Interesses 
an der anderweitigen Wärmeversorgung 
nicht zugemutet werden kann. Einen da-
rauf gestützten Antrag des Klägers lehnte 
die Gemeinde ab. Sie folgte nicht der 
Begründung des Klägers, dass seine 
privat eingerichtete Wärmeversorgung 
einen höheren Umweltstandard aufweise 
als die zentrale Fernwärmeversorgung. 
Dieser Aspekt könne - so die Gemeinde - 
allenfalls Gegenstand der vorzunehmen-
den Interessenabwägung sein, im Rah-
men derer auch der Umstand Berücksich-
tigung finden müsse, dass die Kommune 
bei Befreiung der Klägerin erhebliche 
Mindererlöse aus dem Verkauf von Fern-
wärme zu befürchten habe.
In der Folge beschloss der Gemeinderat 
der Beklagten eine neue Wärmeversor-
gungssatzung, die rückwirkend in Kraft 
trat. Diese sieht eine Befreiung vom 
Anschluss- und Benutzungszwang vor, 
wenn und soweit der Wärmebedarf durch 
Heizungsanlagen auf ausschließlicher 
Basis von erneuerbaren Energien gemäß 



222 Die Gemeinde SH 9 2021

§ 2 Abs. 1 EEWärmeG gedeckt ist. Gemäß 
der Satzung kann die Befreiung nur erteilt 
werden, wenn sie den örtlichen Stadtwer-
ken insbesondere im Hinblick auf die 
wirtschaftlichen Auswirkungen auf die öf-
fentliche Einrichtung Wärmeversorgung 
zumutbar ist. Zudem sieht die Satzung 
eine Befreiung vom Anschluss- und Be-
nutzungszwang aus wirtschaftlichen 
Gründen vor, wenn der Anschluss an die 
Wärmeversorgungseinrichtung oder de-
ren Benutzung für den Verpflichteten zu 
einer offenbar nicht beabsichtigten Härte 
führen würde und der Befreiung keine 
überwiegenden Gründe des öffentlichen 
Interesses entgegenstehen.
Das Gericht kommt in dem Urteil zum Er-
gebnis, dass die Ausgestaltung des Be-
freiungstatbestandes in der aktualisierten 
Satzung einen Verstoß gegen den Gleich-
heitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG und damit 
gegen höherrangiges Recht darstellt.
Es stehe den satzungsgebenden Kom-
munen nicht frei, selbst über die Festle-
gung von Ausnahmen und Befreiungen 
vom Anschluss- und Benutzungszwang in 
ihren Satzungen zu befinden, da solche 
insbesondere aus Gründen der Verhält-
nismäßigkeit unabdingbar seien, so das 
Gericht zur Begründung. Bei der Ausge-
staltung der Befreiungstatbestände vom 
Anschluss- und Benutzungszwang habe 
der kommunale Satzungsgeber insbe-
sondere den aus Art. 3 Abs. 1 GG folgen-
den Gleichheitssatz zu beachten, wonach 
wesentlich Gleiches auch gleich und 
wesentlich Ungleiches ungleich zu be-
handeln sei.
Die aktualisierte Satzung der Gemeinde, 
die bei der Definition des Begriffs der 
„Erneuerbaren Energien” auf das EEWär-
meG Bezug nehme, berücksichtige nicht, 
dass § 7 EEWärmeG zur Nutzung von 
Erneuerbaren Energien Verpflichteten die 
Möglichkeit einräume, auf den Einsatz 
umwelt- und klimapolitisch vergleichbarer 
Alternativen (sog. Ersatzmaßnahmen) zu-
rückzugreifen. Der Gesetzgeber habe 
demnach im EEWärmeG der Nutzung 
Erneuerbarer Energien bei der Schaffung 
nachhaltiger Energieversorgung keinen 
Vorrang vor der Durchführung geeigneter 
Ersatzmaßnahmen eingeräumt. Auch das 
mittlerweile in Kraft getretene Gebäude-
energiegesetz (GEG) ermöglicht es nach 
seinem § 42 den Eigentümern neu errich-
teter Gebäude, ihrer Pflicht zur Schaffung 
einer Wärmeversorgung aus Erneuerba-
ren Energien durch den Einsatz von Wär-
mepumpen oder mittels Nutzung von 
Abwärme nachzukommen.
Die in der Satzung vorgenommene Diffe-
renzierung zwischen dem Einsatz Erneu-
erbarer Energien und der Vornahme ge-
eigneter Ersatzmaßnahmen laufe auch 
den vom Satzungsgeber selbst aufge-
stellten Erwägungen zuwider, da die von 
der Kommune zugrunde gelegten klima-
politischen Ziele mit Ersatzmaßnahmen 

im Sinne von § 7 EEWärmeG in gleicher 
Weise – und unter Umständen sogar 
besser – erreichbar seien.
Die Satzung entspreche daher nicht der 
landesrechtlich gebotenen Ausgestal-
tung des Anschluss- und Benutzungs-
zwangs unter Berücksichtigung von §§ 3 
Satz 3, 35 AVBFernwärmeV und der 
Staatszielbestimmungen in Art. 3a Abs. 1 
der Verfassung des Landes Baden-Würt-
temberg bzw. Art. 20a GG.

BVerwG: 
Kein Beginn der Widerspruchsfrist 
gegen Baugenehmigung vor 
Bekanntgabe gegenüber dem 
Nachbarn
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit 
Beschluss vom 21.01.2021 (Az.: 4 B 
15.20) entschieden, dass wenn dem 
Nachbarn eine Baugenehmigung, durch 
die er sich beschwert fühlt, nicht amtlich 
bekannt gegeben worden ist, keine Wi-
derspruchsfrist für ihn zu laufen beginnt. 
Soweit der Nachbar jedoch sichere Kenn-
tnis von der Baugenehmigung erlangt 
oder erlangen hätte können, kann ihm 
nach Treu und Glauben die Berufung da-
rauf versagt sein, dass die Baugenehmi-
gung ihm nicht amtlich mitgeteilt wurde. 
Der Zeitpunkt, zu dem der Nachbar von 
der Baugenehmigung zuverlässig Kennt-
nis nehmen konnte, tritt ein, wenn sich ihm 
das Vorliegen der Baugenehmigung 
aufdrängen musste und es ihm möglich 
und zumutbar war, sich dazu Gewissheit 
zu verschaffen. 
In dem zugrundeliegenden Sachverhalt 
wurde einem Grundstückseigner 1998 eine 
Baugenehmigung erteilt. Ein Nachbar 
hatte 2000 nach einem Gespräch mit der 
Bauaufsichtsbehörde über die begonne-
nen Baumaßnahmen auf dem Nachbar-
grundstück ein kritisches Schreiben an 
diese gerichtet, das aber erst 2009 zu den 
Vorgangsakten genommen wurde. Die 
sich anschließenden gerichtlichen Ausei-
nandersetzungen drehten sich um die 
Frage, ob es sich bei diesem Schreiben um 
einen fristgerechten Widerspruch gegen 
die Baugenehmigung gehandelt hat.
Das Verwaltungsgericht ist von der Unzu-
lässigkeit der gegen die Baugenehmi-
gung gerichteten Klage ausgegangen, 
weil das Schreiben nicht als Widerspruch 
zu werten sei. Das OVG vertrat demge-
genüber die Auffassung, es drücke mit 
noch hinlänglicher Deutlichkeit aus, dass 
der Nachbar mit der Baugenehmigung 
nicht einverstanden sei und deren Ände-
rung begehre. Die Revision hat das OVG 
nicht zugelassen. Hiergegen wendet sich 
der Eigentümer mit einer Nichtzulas-
sungsbeschwerde zum BVerwG.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die 
Beschwerde abgewiesen. Sei dem Nach-
barn eine Baugenehmigung, durch die er 
sich beschwert fühle, nicht amtlich be-

kannt gegeben worden, so laufe für ihn 
weder in unmittelbarer noch in analoger 
Anwendung der §§ 70, 58 Abs. 2 VwGO 
eine Widerspruchsfrist. Es könne ihm 
aber nach Treu und Glauben die Berufung 
auf die Nichtbekanntgabe versagt sein, 
wenn er gleichwohl sichere Kenntnis von 
der Baugenehmigung erlangt habe oder 
hätte erlangen müssen.
Der Zeitpunkt, zu dem der Nachbar von 
der Baugenehmigung zuverlässig Kennt-
nis nehmen könne, trete ein, wenn sich 
ihm das Vorliegen der Baugenehmigung 
aufdrängen müsse (z. B. aufgrund sicht-
baren Beginns der Bauausführung) und 
es ihm darüber hinaus möglich sei, sich 
hierüber Gewissheit zu verschaffen, in-
dem etwa beim Bauherrn oder der Behör-
de angefragt werde. Offen lässt das 
BVerwG die Frage, ob auch Umstände vor 
Erteilung der Baugenehmigung geeignet 
sein könnten, tatsächliche Umstände 
nach Erteilung „in ein anderes Licht zu 
rücken“ mit der Folge, dass sich dem 
Nachbarn das Vorliegen einer Genehmi-
gung aufdrängen musste.

Anmerkung des DStGB:
Der vom Bundesverwaltungsgericht ent-
schiedene Fall währte insgesamt über 20 
Jahre. Nach der Entscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichts muss dem be-
troffenen Nachbarn die Möglichkeit gege-
ben werden, sich gegen die Baugenehmi-
gung zur Wehr zu setzen.
Dem Grundsatz des Gebots effektiven 
Rechtsschutzes wird man dabei nur dann 
gerecht, wenn die gesetzlich angeordne-
ten Rechtsmittelfristen erst zu laufen be-
ginnen, wenn die Baugenehmigung den 
Nachbarn bekannt gegeben wurde. Wer 
von der Baugenehmigung nichts weiß 
und nichts wissen konnte, dem darf nach 
dem BVerwG daher kein Fristablauf für 
den Widerspruch und die Drittanfech-
tungsklage drohen. Wer aber vor einem 
offen ersichtlichen Baubeginn bewusst 
die Augen verschließt und untätig bleibt, 
verwirkt seine rechten Befugnisse zur 
Gegenwehr. 

BFH: 
Überlassung eines Einsatzfahrzeugs 
an den Leiter der Freiwilligen 
Feuerwehr führt nicht zu 
steuerpflichtigem Arbeitslohn
Der Bundesfinanzhof hat mit Beschluss 
vom 19.04.2021 (Az.: VI R 43/18) entschie-
den, dass die Überlassung eines Einsatz-
fahrzeugs an den Leiter der Freiwilligen 
Feuerwehr nicht zu steuerpflichtigem Ar-
beitslohn führt. Die Nutzung des Fahr-
zeugs auch für Privatfahrten ändere daran 
nichts. Denn diese stelle beim Leiter der 
Freiwilligen Feuerwehr eine auf der ständi-
gen Einsatzbereitschaft gründende, (feu-
erwehr-)funktionale Verwendung des Fahr-
zeugs dar, so der BFH zur Begründung.
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Die Klägerin, eine nordrhein-westfälische 
Gemeinde, hat aufgrund der ihr als Aufga-
benträger des Brandschutzes und des Hil-
feschutzes in Unglücks- und Notfällen ob-
liegenden gesetzlichen Verpflichtung eine 
Freiwillige Feuerwehr eingerichtet. Zu de-
ren Leiter hat sie einen bei ihr angestellten 
Bediensteten ernannt. Dieser übt seine Tä-
tigkeit ehrenamtlich aus und erhält dafür 
nur eine geringfügige, steuerfreie Auf-
wandsentschädigung. Zur Sicherung sei-
ner jederzeitigen Einsatzfähigkeit stellte 
die Gemeinde dem Leiter der Freiwilligen 
Feuerwehr rund um die Uhr ein mit einer 
Sondersignalanlage ausgestattetes und 
in den typischen Feuerwehrfarben lackier-
tes sowie mit Feuerwehrschriftzügen ver-
sehenes Einsatzfahrzeug zur Verfügung.
Im streitbefangenen Jahr absolvierte der 
Feuerwehrleiter mit dem Fahrzeug 160 Ein-
sätze. Ungeachtet dieses erheblichen Ein-
satzes für Brandschutz- und Notfallzwe-
cke sah das Finanzamt in der Überlas-
sung des Einsatzfahrzeugs einen geld-
werten Vorteil, der dem Leiter der Freiwilli-
gen Feuerwehr im Rahmen seines Dienst-
verhältnisses bei der Gemeinde zugeflos-
sen und entsprechend als Lohn zu ver-
steuern sei. Das Fahrzeug sei ihm, da es 
rund um die Uhr zur Verfügung gestanden 
habe, auch für Privatfahrten überlassen 
worden. Das Finanzgericht sah dies an-
ders.
Auch der BFH ist der Ansicht des Finanz-
amtes entgegengetreten. Zwar liege re-
gelmäßig Arbeitslohn vor, wenn der Arbeit-
geber seinem Arbeitnehmer ein betriebli-
ches Fahrzeug zur privaten Nutzung über-
lasse. Von einer Überlassung zur Privat-
nutzung könne im vorliegenden Fall je-
doch keine Rede sein, da das Fahrzeug 
ganz offensichtlich, was schon anhand 

der vielen Einsätze auf der Hand liege, zur 
Sicherung der jederzeitigen Einsatzbereit-
schaft und damit aus Gründen der Gefah-
renabwehr (Brandschutz, Hilfeschutz) 
überlassen worden sei. Die Nutzung des 
Einsatzfahrzeugs auch für Privatfahrten 
stelle beim Leiter der Freiwilligen Feuer-
wehr keine zu Arbeitslohn führende priva-
te, sondern eine auf der ständigen Ein-
satzbereitschaft gründende, (feuerwehr-) 
funktionale Verwendung des Fahrzeugs 
dar.

BFH: 
Betrieb von Flüchtlings- und 
Obdachlosenunterkünften kann 
umsatzsteuerfrei sein
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 
26.08.2021 sein Urteil vom 24.03.2021 
veröffentlicht (Az.: V R 1/19), wonach der 
für Länder und Kommunen erfolgende 
Betrieb von Flüchtlingsunterkünften durch 
eine GmbH nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. g 
EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie von 
der Umsatzsteuer befreit sein kann. Denn 
nach der EU-Mehrwertsteuersystemricht-
linie sind eng mit der Sozialfürsorge und 
der sozialen Sicherheit verbundene Dienst-
leistungen von der Steuer befreit, sofern 
der betreffende Dienstleister von staatli-
cher Seite als Einrichtung mit sozialem 
Charakter anerkannt wird. Dasselbe gelte 
im Übrigen auch für den Betrieb einer 
kommunalen Obdachlosenunterkunft. 
Damit wird der Revision der Klägerin 
stattgegeben und das Urteil des Finanz-
gerichts (FG) Düsseldorf vom 9. Novem-
ber 2018 (Az.: K 3578/15 U) aufgehoben. 
Da die Klägerin neben dem Betrieb der 
Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte 
weitere Umsätze tätigte und hierzu hinrei-

chende Feststellungen des FG fehlten, 
konnte der BFH über die Klage jedoch 
nicht abschließend entscheiden und hat 
das Verfahren ans FG Düsseldorf zurück-
verwiesen.
Im Streitfall bewirtschaftete die Klägerin, 
eine GmbH, eine Vielzahl von Unterbrin-
gungseinrichtungen für Flüchtlinge, Aus-
siedler und Obdachlose. Dabei handelte 
es sich sowohl um Gemeinschaftsunter-
künfte für Flüchtlinge in kommunaler Trä-
gerschaft als auch um Erstaufnahmeein-
richtungen verschiedener Bundesländer 
sowie um eine städtische Obdachlosen-
unterkunft. Die klagende GmbH verant-
wortete in der Regel die Ausstattung, die 
Reinigung, die personelle Besetzung so-
wie die soziale Betreuung in der jeweiligen 
Unterkunft. Nach Auffassung des Finanz-
amts waren die aus dem Betrieb der 
Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte 
resultierenden Umsätze steuerpflichtig. 
Die hiergegen gerichtete Klage wies das 
FG ab.
Der BFH gab der dagegen eingelegten 
Revision jedoch statt. So könne sich die 
Klägerin auf eine Steuerbefreiung nach 
Art. 132 Abs. 1 Buchst. g der EU-Mehr-
wertsteuersystemrichtlinie berufen, wo-
nach eng mit der Sozialfürsorge und der 
sozialen Sicherheit verbundene Dienstlei-
stungen von der Steuer befreit sind, wenn 
sie von Einrichtungen bewirkt werden, die 
der betreffende Mitgliedstaat als Einrich-
tung mit sozialem Charakter anerkannt 
hat.
Aus Sicht des BFH ist dabei unerheblich, 
dass die Klägerin ihre Leistungen nicht 
unmittelbar gegenüber den Flüchtlingen 
und Obdachlosen, sondern gegenüber 
den Trägern der Unterkünfte, hier Länder 
und Kommunen, erbracht hat.

Aus der Rechtsprechung

Urteil des VG Schleswig vom 11.06.2021 
Az. 8 A 232/18

Anordnung einer 
Beseitigungsverfügung im Falle der 
endgültigen Nutzungsaufgabe
LBO SH §§ 33, 59 Abs. 2 Nr. 3, 71

Leitsätze der Redaktion:
Der baurechtliche Bestandsschutz en-
det in der Regel mit der Aufgabe der von 
der Baugenehmigung umfassten Nut-
zungsart. Das Vorhandensein eines Ba-
dezimmers und einer Gastherme lassen 
eine ursprünglich genehmigte Garagen-
nutzung entfallen. Die Genehmigungsfä-
higkeit eines im Widerspruch zu öffent-

lich-rechtlichen Vorschriften bestehen-
den Gebäudes muss sich am bestehen-
den Baurecht messen lassen. 

Zum Sachverhalt:
Die Beteiligten streiten über eine bau-
rechtliche Beseitigungsverfügung.
Die Kläger sind Eigentümer des Grund-
stücks A-Straße in A-Stadt, Flurstück xxx, 
Gemarkung A-Stadt. Das Grundstück ist 
mit einem Haupthaus und einem Neben-
gebäude bebaut und wurde von den 
Klägern 2016 erworben.
Für das Haupthaus und das Nebenge-
bäude wurde unter dem 08.04.1981 eine 
Baugenehmigung erteilt. Die Baugeneh-
migung für die Garage (Nebengebäude) 

bezieht sich auf einen Nachtrag zum 
Bauantrag vom 09.09.1980. Dort ist die 
Rede von einer Kleingarage mit den 
Maßen 6,65 m x 4,50 m und einem 
Abstand von 6 m zum Haupthaus. Das 
Nebengebäude sollte traufständig zur 
Straße errichtet werden. Die Zufahrt aus-
weislich der Baubeschreibung an der 
östlichen Giebelseite belegen sein.
Auf die Bauantragsunterlagen wird im 
Übrigen Bezug genommen (…)
Zum Zeitpunkt der Genehmigung des 
Vorhabens gab es keinen Bebauungs-
plan. Dieser trat erst 1986 in Kraft. Außer-
dem trat am 02.12.2015 eine Ortsgestal-
tungssatzung der Beigeladenen in Kraft.
Unter dem 23.07.2013 beantragten die 
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Voreigentümer die Errichtung eines Dop-
pelcarports. Dieser Antrag wurde erst 
unter dem 12.03.2015 an den Beklagten 
übersandt und ging dort am 13.03.2015 
ein. In einem weiteren Schreiben vom 
30.04.2015 beschrieben die Voreigentü-
mer das bereits errichtete Nebengebäude 
wie folgt:
„Gästehaus für unsere Kinder und Freun-
de, Tonpfannen gedeckt“. (…)

Aufgrund der von den Voreigentümern 
beschriebenen Nutzung des Nebenge-
bäudes wurde eine Baukontrolle durchge-
führt. In dem Baukontrollenbericht vom 
14.07.2016 heißt es, dass das Nebenge-
bäude ohne Baugenehmigung zu Wohn-
zwecken diene. Es sei außerhalb der vor-
gesehenen Baugrenzen des B-Planes 1 
errichtet worden. Die zulässige Grundflä-
chenzahl 1 werde um ca. 45 % überschrit-
ten und die Grundflächenzahl 2 werde um 
37 % überschritten. Es sei auch kein zwei-
ter Rettungsweg aus dem Dachgeschoss 
vorhanden und der Abstand zum Haupt-
gebäude betrage nur 5 m statt der erfor-
derlichen 9 m.
Unter dem 15.08.2016 wandte sich der 
Beklagte an die Kläger, nachdem diese 
Eigentümer des Grundstücks geworden 
waren. Die Kläger wurden darauf aufmerk-
sam gemacht, dass für das Nebengebäu-
de die erforderliche Genehmigung nicht 
vorliege. Die Erteilung einer nachträgli-
chen Genehmigung sei in Hinblick auf den 
Bebauungsplan Nr. 1 der Beigeladenen 
auch nicht möglich.
Die Kläger wiesen mit Schreiben vom 
22.08.2016 auf die Baugenehmigung vom 
08.04.1981 hin. Sie machten unter dem 
30.10.2016 einen Vorschlag, wie die Gara-
ge in die ursprünglich genehmigungsfähi-
gen Maße gebracht und der Abstand zum 
Haus hergestellt werden könne und baten 
um eine Lösung.
Unter dem 21.10.2016 teilte der Beklagte 
mit, dass aufgrund der massiven Verän-
derungen des Gebäudes Bedenken hin-
sichtlich des Bestandsschutzes bestün-
den und insbesondere der erforderliche 
Abstand von 9 m vom Haupthaus nicht 
eingehalten werden würde. Es wurde em-
pfohlen, einen Abweichungsantrag nach 
§ 71 LBO zu stellen.
Unter dem 27.02.2017 wurde der Antrag 
vom 05.01.2017 auf Zulassung einer Ab-
weichung abgelehnt. Zur Begründung 
heißt es, dass das Gebäude keinen 
Bestandsschutz genieße und als Neubau 
nach heutigem Recht zu beurteilen sei. 
Für eine Abweichungsentscheidung von 
den Mindestanforderungen des § 33 LBO 
sei kein Raum.
Unter dem 26.06.2017 meldeten sich die 
Prozessbevollmächtigten der Kläger. Da-
rin heißt es, dass vor Erlass einer Baube-
seitigungsanordnung nach Möglichkeit 
eine einvernehmliche Lösung des Konflik-
tes herbeizuführen sei. Einer Beseiti-

gungsverfügung stünde entgegen, dass 
eine Vielzahl von Nebengebäuden auf 
den Grundstücken im Geltungsbereich 
der Verordnung stünden und entgegen-
stehenden Festsetzungen insoweit funk-
tionslos geworden seien. Außerdem habe 
das Nebengebäude für einen erheblichen 
Zeitraum mit dem materiellen Baurecht im 
Einklang gestanden. Es müsse berück-
sichtigt werden, dass es vor ca. 35 Jahren 
errichtet worden sei. Etwaige baurechts-
widrige Zustände seien von den Voreigen-
tümern geschaffen worden.
Unter dem 21.09.2017 erging die hier im 
Streit befindliche Ordnungsverfügung. 
Den Klägern wurde aufgegeben, die 
bauliche Anlage innerhalb von 10 Wochen 
nach Unanfechtbarkeit des Bescheides 
zu entfernen. Zur Begründung heißt es, 
dass das Gebäude über eine Grundfläche 
von 7,18 x 4,80 m verfüge und zum reetge-
deckten Hauptgebäude nur einen Ab-
stand von 5 m einhalte. Damit sei das 
Gebäude nicht von der Baugenehmigung 
gedeckt. Es sei als „Aliud“ zu betrachten. 
Insofern liege schon eine formelle Bau-
rechtswidrigkeit vor. Außerdem sei das als 
Garage genehmigte Gebäude von den 
Voreigentümern als Gästehaus genutzt 
worden. Damit sei ein etwaiger Bestands-
schutz für das Gebäude entfallen. Es 
könne auch nicht genehmigt werden, weil 
mittlerweile der B-Plan Nr. 1 der Beigela-
denen in Kraft getreten sei. Dessen Fest-
setzungen würden in materieller Hinsicht 
entgegenstehen. Als Hauptgebäude sei 
es unzulässig, weil es außerhalb der fest-
gesetzten Baugrenzen liege. Als Neben-
anlage sei es nach den textlichen Festset-
zungen des B-Plans unzulässig. Ein Rück-
bau des Gebäudes in den ursprünglich 
genehmigten Zustand scheide aus. Die 
seinerzeit erteilte Genehmigung sei erlo-
schen und könne nicht mehr ausgenutzt 
werden. Außerdem könne der nunmehr 
erforderliche Abstand von 9 m zum 
Haupthaus nicht mehr hergestellt werden.
Dagegen legten die Kläger unter dem 
25.10.2017 Widerspruch ein. Sie machten 
geltend, dass das Gebäude nicht wesent-
lich abweiche von der 1981 genehmigten 
Garage. Von einem „Aliud“ könne nicht 
gesprochen werden. Der geplante Ab-
stand von 6 m zum Haupthaus werde mit 
5,22 m in etwa eingehalten. Auch die 
Maße von 4,81 x 7,23 m würden nicht er-
heblich von den genehmigten 6,65 x 4,50 
m abweichen. Ein Rückbau auf das ur-
sprünglich genehmigte Maß sei möglich. 
Die Nutzungsart stimme mit dem 1981 
gestellten Bauantrag überein. Damals sei 
die Ortsgestaltungssatzung der Beigela-
denen noch nicht in Kraft getreten, so 
dass ein Abstand von 5 m zum Haupthaus 
ausreichend gewesen sei.
Außerdem stimmte das Vorhaben für 
einen Zeitraum von zwei Jahren mit dem 
materiellen Baurecht überein, so dass 
Bestandsschutz gegeben sei. Erst mit 

Inkrafttreten der LBO aus 2009 sei eine 
Größenbeschränkung bei kleinen, nur 
Nebenzwecken dienenden Gebäuden 
von 50 m² eingeführt worden. Bis dahin 
sei das Nebengebäude aber materiell 
rechtmäßig gewesen.
Das Nebengebäude würde von ihnen 
nicht als Ferienwohnung genutzt werden. 
Das Verhalten der Voreigentümer könne 
ihnen nicht zugerechnet werden. Im Übri-
gen sei der Beklagte dafür beweispflich-
tig. Auch ein Abstand von 9 m sei nicht 
erforderlich, weil es sich nicht um ein 
Wohngebäude und deshalb nicht um ein 
Nebengebäude gemäß § 14 Baunut-
zungsverordnung handele. Auch die 
Zwangsgeldandrohung sei rechtswidrig. 
Ein Abbruch des Hauses innerhalb von 10 
Wochen sei nicht möglich. Der Betrag von 
5.000,00 � stehe völlig außer Verhältnis 
zur geforderten Handlung.
Diesen Widerspruch wies der Beklagte mit 
Widerspruchsbescheid vom 30.05.2018 
zurück. Darin heißt es, dass das Gebäude 
zu Wohnzwecken genutzt worden sei. 
Eine Baugenehmigung dafür habe es 
nicht gegeben. Es sei als Garage geneh-
migt worden. Auf die ursprünglich erteilte 
Baugenehmigung könnten sich die Kläger 
nunmehr nicht mehr berufen, weil es zu 
Wohnzwecken genutzt worden sei. Durch 
diese Nutzungsänderung sei der Be-
standsschutz für das Garagengebäude 
entfallen. Im Übrigen weiche es auch von 
dem genehmigten Vorhaben hinsichtlich 
der Grundfläche und dem Bauvolumen 
sowie dem Standort auf dem Grundstück 
ab. Es könne auch gegenwärtig keine 
Baugenehmigung erteilt werden, auch 
nicht für die Nutzung als Garage. Der 
Abstand zu dem reetgedeckten Haupt-
haus könne nicht eingehalten werden.
Die Beseitigungsverfügung sei auch er-
messensgerecht und verhältnismäßig. 
Nur durch die Beseitigung der baulichen 
Anlage könne ein baurechtmäßiger Zu-
stand wiederhergestellt werden. Die An-
drohung des Zwangsgeldes sei nicht zu 
beanstanden. Es handele sich um ein 
Beugemittel. Bei der Bemessung habe 
die Effektivität Vorrang vor anderen Ge-
sichtspunkten. Die Höhe von 5.000,00 � 
bewege sich im unteren Bereich des ge-
setzlich vorgegebenen Rahmens. Auch 
die Frist für die Beseitigung sei nicht zu 
beanstanden. Die Beseitigung innerhalb 
von 10 Wochen sei zuzumuten.
Dagegen haben die Kläger am 28.06.2018 
Klage erhoben. Sie tragen vor, dass das 
Garagengebäude von der ursprünglich 
erteilten Baugenehmigung gedeckt sei, so 
dass keine formelle Illegalität vorliege. Bei 
der Garage handele es sich auch nicht um 
ein Aliud. Es seien allenfalls unwesentliche 
Abweichungen von dem damals geneh-
migten Bauvorhaben gegeben. Ein Be-
standsschutz für das Nebengebäude sei 
zu bejahen, weil diese jedenfalls von der 
Zeit der Errichtung 1982 bis zum Inkrafttre-
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ten des Bebauungsplanes 1986 dem 
geltenden Baurecht entsprochen habe. 
Auch die Ortsgestaltungssatzung sei erst 
2015 in Kraft getreten. Bis dahin habe das 
Nebengebäude mit dem Baurecht über-
eingestimmt, so dass es Bestandsschutz 
genieße. Im Übrigen sei die Ortsgestal-
tungssatzung funktionslos. Das gesamte 
Plangebiet weise zahlreiche Nebengebäu-
de auf, die das durch die Ortsgestaltungs-
satzung vorgesehene Maß deutlich über-
schreiten würden. Die Entwicklung im 
Plangebiet lasse unzweideutig erkennen, 
dass der ursprüngliche Wille des Sat-
zungsgebers auch in Zukunft nicht mehr 
realisierbar sei.
Die Beseitigungsanordnung sei auch un-
verhältnismäßig. Das Gebäude bestehe 
seit 35 Jahren und der Beklagte habe seit 
Jahren von den rechtswidrigen Zuständen 
auf dem Grundstück Kenntnis. Man habe 
sich auch mehrfach bereit erklärt, das 
Bestandsgebäude auf das mit der Bauge-
nehmigung zugesicherte Maß zurückzu-
bauen. Dies sei von dem Beklagten bei 
der Ausübung des Ermessens nicht be-
rücksichtigt worden. Die Einzelheiten des 
konkreten Sachverhaltes seien nicht hin-
reichend gewürdigt worden. Der Beklagte 
habe seit vielen Jahren Erkenntnis von 
dem Nebengebäude gehabt und es tole-
riert, so dass nunmehr ein Anspruch auf 
Duldung des Nebengebäudes bestehe.

Die Kläger beantragen,
die Beseitigungsverfügung vom 21.09.2017 
in Gestalt des Widerspruchsbescheides 
vom 30.05.2018 aufzuheben.

Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Er erwidert, dass das hier streitige Gebäu-
de nach den Feststellungen der Bauauf-
sicht noch am 10.10.2017 zu Wohnzwe-
cken ausgebaut und nicht als Garage zu 
nutzen gewesen sei. Die Baugenehmi-
gung vom 08.04.1981 vermittele keinen 
Bestandsschutz. Das Gebäude weiche 
sowohl von der Nutzung als auch von der 
Größe der Lage auf dem Grundstück von 
der Baugenehmigung ab. Das streitige 
Gebäude sei zu keinem Zeitpunkt geneh-
migungsfähig gewesen. Der Abstand von 
6 m sei nicht eingehalten worden. Soweit 
die Kläger von einem Abstand von 5,22 m 
ausgingen, treffe dies nicht zu. Tatsächlich 
betrage der Abstand lediglich 3,66 m. Das 
Vorhaben verstoße auch gegen die Orts-
gestaltungssatzung der Beigeladenen. 
Dieser sei auch nicht funktionslos gewor-
den. Die Kläger könnten sich auch auf 
keinen Vertrauensschutz berufen. Der von 
den Voreigentümern gestellte Bauantrag 
sei am 13.03.2015 eingegangen. Es sei 
dann am 14.07.2016 eine Ortsbesichti-
gung vorgenommen worden und die 
Nutzung des Gebäudes zu Wohn- und 
Aufenthaltszwecken festgestellt worden. 

Ein bauordnungsbehördliches Verfahren 
sei eingeleitet worden.
Der erkennende Einzelrichter hat die 
Örtlichkeiten in der mündlichen Verhand-
lung in Augenschein genommen. Insoweit 
wird auf das Protokoll Bezug genommen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des 
Sach- und Streitstandes wird auf die Ge-
richtsakte und die beigezogenen Verwal-
tungsvorgänge Bezug genommen.

Aus den Gründen:
Die zulässige Klage ist unbegründet. Die 
angefochtenen Bescheide vom 21.09.2017 
und 30.05.2018 sind rechtmäßig und verlet-
zen die Kläger nicht in ihren Rechten (vgl. 
§ 113 Abs. 1 S. 1 VwGO).
Rechtsgrundlage für die angefochtenen 
Bescheide ist § 59 Abs. 2 Nr. 3 LBO. 
Danach können die Bauaufsichtsbehör-
den die teilweise oder vollständige Besei-
tigung von Anlagen anordnen, die im Wi-
derspruch zu öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften errichtet oder geändert werden, 
wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige 
Zustände hergestellt werden können oder 
wenn aufgrund des Zustandes einer Anla-
ge auf Dauer eine Nutzung nicht mehr zu 
erwarten ist, insbesondere bei Ruinen.
Diese Voraussetzungen liegen vor. Das 
hier streitige Gebäude steht im Wider-
spruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten. Zunächst besteht eine formelle Bau-
rechtswidrigkeit. Die ursprünglich erteilte 
Baugenehmigung vom 08.04.1991 hat 
ihre Legalisierungswirkung verloren. 
Die Baugenehmigung für das hier streiti-
ge Gebäude bezieht sich auf eine Klein-
garage. Dies ergibt sich aus dem Nach-
trag zum Bauantrag vom 09.09.1980 des 
damaligen Bauherrn. Dem widerspre-
chend wurde das Gebäude aber zum 
Wohnen genutzt. In dem Gebäude befin-
det sich ein Bad sowie eine Gastherme. 
Der damalige Eigentümer hat auch einge-
räumt, dass das Gebäude als Gästehaus 
für die Kinder und Freunde dient. Zwar ist 
nicht bekannt, seit wann das Gebäude 
zum Wohnen genutzt wird. Dies ist aber 
auch nicht entscheidungserheblich.
Durch das Badezimmer und die Gasther-
me wird deutlich, dass der ursprüngliche 
Nutzungszweck als Garage aufgegeben 
worden ist.
Das Gebäude ist auch materiell-rechtlich 
nicht genehmigungsfähig. Insoweit wird 
auf den Inhalt des Widerspruchsbeschei-
des vom 30.05.2018 Bezug genommen. 
Das Gericht folgt diesen Ausführungen 
und sieht von einer weiteren Darstellung 
ab (vgl. § 117 Abs. 5 VwGO).
Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, 
dass die Ortsgestaltungssatzung funk-
tionslos geworden sein könnte. Dies ist 
nach der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts nur dann der Fall, 
wenn nach dem Inkrafttreten eine tatsäch-
liche Entwicklung eingetreten ist, die eine 
Planverwirklichung auf unabsehbare Zeit 

objektiv ausschließt (vgl. BVerwG, Urteil 
vom 03.12.1998, juris). Selbst wenn es 
zutreffen sollte, dass an einzelnen Gebäu-
den die in der Ortsgestaltungssatzung 
festgesetzte Firsthöhe überschritten sein 
sollte, führt dies nicht zur Funktionslosig-
keit dieser Satzung. Der Beklagte weist zu 
Recht daraufhin, dass die der Festset-
zung zugrundeliegende Plankonzeption 
nicht schon dann funktionslos ist, wenn 
sie nicht überall im Plangebiet umgesetzt 
werden kann. Im Übrigen ist auch unklar, 
ob einzelne Gebäude mit höheren First-
höhen vor Inkrafttreten der Ortsgestal-
tungssatzung genehmigt worden sind. Es 
gibt keine Hinweise darauf, dass der Wille 
des Satzungsgebers in Zukunft nicht 
mehr realisierbar sein könnte.
Das Gebäude hat auch den Bestands-
schutz verloren. Dies ergibt sich aus der 
o. g. endgültigen Nutzungsaufgabe. Es 
kann dahingestellt bleiben, ob die nicht 
eingehaltenen Abmessungen aus der da-
maligen Baugenehmigung eingehalten 
wurden bzw. nur unwesentlich abwei-
chen. Entscheidend ist, dass das Gebäu-
de zum Wohnen genutzt wurde und des-
halb der Bestandsschutz für die ursprüng-
lich genehmigte Garage entfallen ist.
Die Entscheidung über die Beseitigung 
des Gebäudes steht im Ermessen des 
Beklagten. Es ist kein Ermessensfehler 
ersichtlich (vgl. § 114 VwGO). Der Beklag-
te weist zu Recht darauf hin, dass bei der 
Ermessensentscheidung über das Ein-
schreiten gegen rechtswidrige und ord-
nungswidrige Zustände das „Für und 
Wider“ nur dann abgewogen werden 
muss, wenn bestimmte konkrete Anhalts-
punkte für die Angemessenheit einer Aus-
nahme bestehen (vgl. Urteil des BVerwG 
vom 28.08.1980, 4 B 67.80, juris; Urteil 
des VG Schleswig vom 17.05.2017, 8 A 
56/14, juris). Diese sind hier nicht ersicht-
lich. Der Umstand, dass die Kläger die 
von der Baugenehmigung abweichende 
Nutzung zum Wohnen nicht veranlasst 
haben, musste bei der Ermessensaus-
übung nicht berücksichtigt werden, weil 
das Baurecht grundsätzlich bodenbezo-
gen ist und deshalb in erster Linie objekti-
ve baurechtliche Gegebenheiten zu be-
trachten sind. Es können auch keine 
rechtmäßigen Zustände dadurch herge-
stellt werden, dass die Garage auf die 
ursprünglichen Maße zurückgebaut wird. 
Durch die Nutzungsaufgabe als Garage 
stellt sich die Genehmigungsfrage neu. 
Es ist auch nach einem Rückbau nicht 
genehmigungsfähig. Darauf weist der Be-
klagte zutreffend hin, weil die Vorschriften 
des inzwischen in Kraft getretenen Be-
bauungsplanes nicht mehr eingehalten 
werden können.
Auch ein Vertrauensschutz ist nicht ent-
standen. Selbst wenn die Garage damals 
„abgenommen“ worden sein sollte, folgt 
daraus kein Vertrauen, weil die Nutzung 
als Garage endgültig aufgegeben wurde 
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und die Kläger sich deshalb nicht mehr 
auf die ursprüngliche Genehmigung be-
rufen können.
Auch eine Verwirkung von Eingriffsbefug-
nissen ist nicht gegeben. Bauordnungs-
rechtliche Eingriffsbefugnisse können 

nicht verwirken (vgl. OVG Schleswig, 
Beschluss vom 17.06.2013, Az. 1 MB 
16/13). Im Übrigen hat der Beklagte vorlie-
gend erst 2015 von der Nutzung als Wohn-
raum erfahren und bereits 2016 ein bau-
aufsichtliches Verfahren eingeleitet. Der 

Beklagte hat auch zu keinem Zeitpunkt 
signalisiert, dass er sich mit den bau-
rechtswidrigen Umständen abfinde. In-
soweit gibt es keine Hinweise auf eine 
Duldung.

Aus dem Landesverband

Der Bau-, Planungs- und Umweltaus-
schuss des SHGT tagte am 8. September 
2021 im Rahmen seiner Herbstsitzung 
traditionell auf der NordBau, die in diesem 
Jahr wieder unter reger Beteiligung von 
Besuchern und Ausstellern stattfinden 
konnte. 
Als Gast konnten die Ausschussmitglie-
der Dr. Fabian Faller, Geschäftsführer des 
Landesverbandes Erneuerbare Energien 
Schleswig-Holstein, begrüßen. Zentrales 
Beratungsthema war der Umgang mit 
dem Ausbau der Freiflächen-Solarenergie 
in der kommunalen Praxis. Trotz des zum 
Teil erheblichen Drucks auf Gemeinden 
und die Kommunalpolitik waren sich die 
Ausschussmitglieder darin einig, dass 
eine landesweite Steuerung nach dem 
Vorbild der Windenergie weder den Ge-
meinden noch den Ausbauzielen des 
Landes gerecht werden würde. Vielmehr 
bedarf es einer hilfreichen Unterstützung 
der Gemeinden bei der Realisierung von 

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
des SHGT tagte am 8. September 2021 
auf der NordBau

Projekten. Diesbzgl. hat der Ausschuss 
Themen identifiziert, die über die Hinwei-
se im kürzlich veröffentlichten Beratungs-
erlass des MILIG und des MELUND hin-
ausgehen.
Ein weiterer zentraler Beratungspunkt war 
der seitens des MILIG geplante Aufbau 
eines kommunalen Netzwerks zum nach-
haltigen Flächenmanagement. Hierzu 
beabsichtigt das MILIG, bei den Kreisen 
eingesetzte „Kommunale Flächenmana-
ger“ anteilig und befristet zu finanzieren. 
Die Diskussion hat insbesondere gezeigt, 
dass die Gemeinden kein Interesse daran 
haben, dass Eigentümer größerer Grund-
stücke auf ihre zukünftigen Nutzungsab-
sichten und ggf. Verkaufsbereitschaft an-
gesprochen werden. Darüber hinaus 
muss bezweifelt werden, ob ein Flächen-
manager pro Kreisgebiet angesichts der 
Vielzahl der Gemeinden überhaupt in der 
Lage ist, nennenswerte Ergebnisse zu 
produzieren oder gar den Gemeinden 

eine ernsthafte Unterstützung zu leisten. 
Auch wurde seitens der Ausschussmit-
glieder die Sorge artikuliert, dass sich mit 
den Flächenmanagern neben der Lan-
desplanung und dem Kreis eine weitere 
(informelle) Planungsebene bilden könn-
te. Die Mitglieder des Ausschusses lehn-
ten daher in ihrem Beschluss das Konzept 
des MILIG zur Einführung von Flächen-
managern einstimmig ab.
Im Zuge der weiteren Beratungen spra-
chen sich die Ausschussmitglieder dafür 
aus, dass das Land von der Verordnungs-
ermächtigung nach § 201a S. 1 BauGB 
Gebrauch machen und eine Verordnung 
zur Bestimmung von Gebieten mit einem 
angespannten Wohnungsmarkt erlassen 
sollte. Die durch die Baulandkommission 
auf Bundesebene entwickelten Instrumen-
te zur Stärkung des Wohnungsbaus soll-
ten insbesondere von größeren Gemein-
den bei Bedarf genutzt werden können.
Weitere Beratungsthemen waren die No-
vellierung der Landesbauordnung sowie 
des Energiewende- und Klimaschutzge-
setzes, die Einführung des XPlanungs-
standards und weitere seitens des Lan-
des angekündigte Förderprogramme zur 
flächensparsamen Entwicklung von Bau-
vorhaben. 

Daniel Kiewitz

Die diesjährige Klima- und Energiekonfe-
renz des Schleswig-Holsteinischen Ge-
meindetages am 10. November in Rends-
burg steht vor allem unter dem Eindruck 

Veranstaltungsankündigung

12. Klima- und Energiekonferenz 
des SHGT am 10. November 2021 
in Rendsburg

der Corona-Pandemie. Ob sie für den 
Klimaschutz eine Chance oder Gefahr 
darstellt, wird unterschiedlich bewertet. 
Festhalten lässt sich, dass das Konjunk-

turpaket des Bundes auch Gelder und 
Maßnahmen bereithält, die dem Klima-
schutz zugutekommen werden. Der wei-
tere Ausbau der Erneuerbaren Energien, 
die Schaffung einer nachhaltigen Mobili-
tät und die Aufstockung des CO2-Ge-
bäudesanierungsprogramms für Kom-
munen sind wesentliche Bausteine. Der 
Schleswig-Holsteinische Gemeindetag 
möchte diesen neuen Schwung aufgrei-
fen und lädt daher herzlich ein zur 12. 
Klima- und Energiekonferenz. Der Minis-
ter für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung Jan 
Philipp Albrecht wird zunächst über neue 
Entwicklungen in der Klimapolitik des 
Landes informieren. Wir freuen uns, den 
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Vorstandsbeauftragten Regionalstrate-
gien des Potsdam-Instituts für Klimafol-
genforschung (PIK), Prof. Dr. Manfred 
Stock, als zweiten Keynotespeaker begrü-
ßen zu dürfen. Er stellt die Frage: Die Kli-
makrise nimmt Fahrt auf, halten wir damit 
Schritt? 
Zu den weiteren Themen des Vormittags 
gehört die Präsentation des für schleswig-
holsteinische Gemeinden kostenlos nutz-
baren Klimanavigators, der die Bilanzie-
rung von Treibhausgasen in den Gemein-
den ermöglicht. Weiterhin erwartet uns ein 
Bericht aus der Arbeit des Reallabors 
Westküste sowie ein Tandemvortrag über 
die Förderung global nachhaltiger Kom-
munen in Schleswig-Holstein und die 
Vorstellung des neuen Kompetenzzen-
trums für nachhaltige Beschaffung und 
Vergabe. 
Das Forum I „Mobilität im ländlichen 

Raum“ greift in diesem Jahr u.a. mit Vor-
trägen zum autonomen Fahren und zu 
nachhaltigen Mobilitätkonzepten in Ur-
laubsorten neue Themenfacetten in der 
Mobilität auf. 
Das emissionsfreie Borkum 2030 sowie 
ein Bericht über das Batteriekraftwerk Bor-
desholm gehören zu den Themen des 
Forums II „Energien der Zukunft“. 
Die Vorstellung von Beispielen aus der 
kommunalen Förderpraxis in den KfW-
Förderprogrammen runden die vielfälti-
gen Vortragsangebote der Konferenz ab.
Hochkarätige Experten aus Schleswig-
Holstein und von außerhalb des Landes 
werden also den Teilnehmern ihre Experti-
se zur Verfügung stellen. Eine begleitende 
Ausstellung von Dienstleistern rundet das 
Programm ab. Auch die 12. Klima- und 
Energiekonferenz wird ein Treffpunkt 
zahlreicher Akteure aus Kommunen und 

Unternehmen zur kommunalen Klimapoli-
tik sein.
Das Programm kann auf der Homepage 
des Gemeindetages unter www.shgt.de in 
der Rubrik „Termine & Veranstaltungen“ 
heruntergeladen werden.
Anmeldungen nimmt ab sofort Frau Schütz 
von Congress & Presse entgegen:
Anmeldung: Per Fax: 0228/349815 
oder 
E-Mail: schuetz@congressundpresse.de
Teinehmerbeiträge:
150,00 � (brutto): 
Vertreter von Kommunalverwaltungen/ 
Institutionen
115,00 � (brutto): 
Ehrenamtliche Bürgermeister, Amts- oder 
Bürgervorsteher, Stadt- oder Gemeinde-
vertreter
220,00 � (brutto): 
Vertreter von Unternehmen

Infothek

DorfFunk SH – Bis 2023 verlängert
Die App „DorfFunk SH“ wurde in Schles-
wig-Holstein sehr positiv aufgenommen 
und mit aktuell über 10.600 Funker/-innen 
findet ein intensiver Austausch zwischen 
den Bewohner/-innen der Gemeinden 
Schleswig-Holsteins statt. Die Akademie 
für die Ländlichen Räume, die schleswig-
holsteinischen Sparkassen und das #SH
_WLAN, die das Projekt in Schleswig-Hol-
stein initiiert und finanziert haben, freuen 
sich sehr, mitteilen zu können, dass der 
DorfFunk und die Lizenzen für die Ge-
meinden auch die nächsten zwei Jahre 
allen Kommunen in Schleswig-Holstein 
kostenfrei zur Verfügung stehen. 
Der Vorsitzende der ALR, Hermann-Josef 
Thoben, äußert sich sehr erfreut: „Die 
Verlängerung der Finanzierung ist ein 
wichtiges Zeichen für die Zukunft der 
ländlichen Räume. Die digitale Vernetzung 
bietet einen großen Mehrwert für die Ge-
meinden und die Stärkung der Dorfge-
meinschaften.“. 
Gyde Opitz vom Sparkassen- und Giro-
verband für Schleswig-Holstein ergänzt: 
„Wir sind begeistert von der positiven Re-
sonanz auf die App. Um sie weiter zu eta-
blieren, übernehmen wir selbstverständ-
lich weiterhin die Finanzierung. Es wäre 
toll, wenn noch zahlreiche weitere Ge-
meinden von dem Angebot profitieren.“ 
Björn Schwarze von #SH_WLAN: „Der 
DorfFunk ist eine ideale Plattform, um die 
Bürger lokal zu vernetzen. Mit unserem 
#SH_WLAN stellen wir die dafür nötige die 
Digitale Infrastruktur zur Verfügung und 
ermöglichen allen die kostenfreie Nutzung.“
Wer die App noch nicht kennt: Allen 
Schleswig-Holsteiner/-innen in den kreis-

angehörigen Gemeinden und Städten 
steht die App kostenfrei zur Verfügung. 
Sie entspricht den Anforderungen des 
Datenschutzes, ist technisch zuverlässig 
und verfolgt keinerlei kommerzielle Zwe-
cke, ist also frei von Werbung. Die App 
wurde vom renommierten Fraunhofer 
IESE entwickelt und in enger Zusammen-
arbeit mit Modellkommunen erprobt. Die 
Nutzung der App ist einfach – alle Informa-
tionen und den Download-Link finden Sie 
unter: www.sh.digitale-doerfer.de/. Die 
Funktionen „Plausch“, „Suche“, „Biete“ 
und die intensivere Kommunikation inner-
halb der „Gruppen“ finden großen An-
klang und sind vor allem in der jetzigen 
schwierigen Situation der Corona-Pande-
mie eine wichtige Chance für die ländli-
chen Räume und ihre Bewohner/-innen. 

PLAUSCH

Von kurzen Nachfragen bis zu Gesprächen mit ordentlich Tiefgang. Hier 

kommen Bürger und Bürgerinnen ganz schnell in Kontakt!

BIETE

Ob Mitfahrdienst, Werkzeug oder handwerkliches Geschick –hier kann 

man der Nachbarschaft etwas bieten und die Gemeinschaft stärken!

SUCHE

Wer suchet, der findet! Ob Werkzeug, Mitfahrgelegenheit oder 

Nachbarschaftshilfe: hier ist man an der richtigen Stelle!

NEWS

Was gibt's Neues im Dorf? Dank der Einbindung der DorfNews, bleiben 

die Bürger und Bürgerinnen von nun an immer auf dem laufenden!

GRUPPEN

In Gruppen können sich Bürgerinnen und Bürger über ihr Herzensthema 

mit Gleichgesinnten in der Gemeinde austauschen

In Gruppen gibt es Hilfe für Menschen, die 
derzeit nicht die Möglichkeit haben sich 
selbst zu versorgen. Ein gutes Beispiel 
dafür ist die Gemeinde Winseldorf, in der 
Britta Dichte gemeinsam mit 13 weiteren 
Frauen einen „Stammtisch“ über den 
DorfFunk ins Leben gerufen hat. Über 
eine zuerst geschlossene, dann offene 
Gruppe vernetzen sich die Frauen, tau-
schen sich aus und helfen sich in den 
unterschiedlichsten Situationen. Vor allem 
für neu Zugezogene und Mütter mit klei-
nen Kindern bietet die Gruppe einen gro-
ßen Mehrwert, weil sie Anschluss finden 
und von Beginn an unterstützt werden. So 
haben sich Möglichkeiten der Kinderbe-
treuung gefunden, die Frauen wollen für 
Senioren und Seniorinnen eine digitale 
Unterstützung anbieten und unterschied-
liche Anfragen wurden über den DorfFunk 
beantwortet. Ein Beispiel: aus dem Funk 
(sonntags um 10:00 Uhr): „Hallo Mädels, 
mir wurde 1 großer Karton Tulpenzwiebeln 
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geschenkt, die wollen in den Boden. Wer 
hat heute um 13:00 Uhr Zeit zum Bud-
deln?“ wurde eine Pflanzaktion mit acht 
Personen, die ca. 300 Tulpenzwiebeln in 

Auf den Funk „Hallo Mädels, 
hat jemand Fahrradflickzeug 

für uns?“ 
…gab es innerhalb von 

30 Minuten zwei Angebote. 
So wurde die sonntägliche 

Fahrradtour gerettet. 

– Britta Dichte Amt Itzehoe-Land;
 Beauftragte für Migration, 

Gleichstellung und Dorfmanagement

DOWNLOAD:

hier: https://www.sh.digitale doerfer.de/ die 

„ DorfFunk App“ herunterladen (für Android und iOS (Apple)

PROFIL ERSTELLEN ,

Heimatgemeinde wählen (Land, Bundesland, Kreis, 

Gemeinde), anmelden

EMPFANGSSTÄRKE

mit Regler auf Karte die Heimatgemeinde + 

evtl.Nachbargemeinden auswählen

LOSFUNKEN

Warum DorfFunk SH?

Der DorfFunk SH:

• ist kostenfrei, datensicher und nicht kommerziell 

 (Entwickler: Fraunhofer IESE)

• hält mich immer auf dem Laufenden

 Ich erhalte aktuelle Termine und Informationen aus der Gemeinde direkt 

 aufs   Handy (bei Bedarf: Push Nachricht)

• bietet mir einen Individuellen Empfangsbereich:

 Ich kann meine Heimatgemeinde und meinen persönlichen Empfangs-

 bereichs in km einstellen, ich kann auch Gemeinden abwählen, je nach 

 Interesse.

• bietet Möglichkeit zum Plauschen, Bieten (und oder tauschen), Suchen

• bietet Gruppen für alle sichtbar sie sind (je nach Einstellung) frei zugänglich, 

 man muss nicht eingeladen werden!

• ist nicht an eine Telefonnummer gebunden man meldet sich mit einer 

 E Mail Adresse an.

• bietet Zugezogenen einen schnellen Einstieg in das Dorfleben

weniger als einer Stunde in der Erde 
brachten.
Auch die Politik äußert sich positiv zu der 
der App und freut sich über eine digitale 

Ansprechpartnerin:
Jonna Kurz (Akademie für die 
Ländlichen Räume SH e.V. (ALR)) 
Mail: jonna.kurz@alr-sh.de
Tel.: 04347704805

Weitere Informationen:
https://www.sh.digitale-doerfer.de/
https://www.digitale-
doerfer.de/mitfunken/

Kurzinformationen: 

Nutzer/-innen SH DorfFunk: 
ca. 10.666

DorfNews: 75 Gemeinden

DorfFunk: App zum Austausch im 
Dorf, Unterschiedliche Funktionen: 
Plausch, Suche, Biete, Events, 
Gruppen

DorfNews: Gemeinde Webseite & 
„amtliche Meldungen“ im DorfFunk  
¨Push-Nachricht für alle Nutzer/-
innen; einfache, niedrigschwellige 
& schnelle Kommunikation von der 
Gemeinde zu den Bürger/-innen

Möglichkeit, den Austausch und Zusam-
menhalt in den ländlichen Regionen zu 
stärken: „So bringt Digitalisierung das 
Zusammenleben der Menschen in unse-
ren Gemeinden voran. DorfFunk SH ist ein 
tolles Projekt der Akademie für die ländli-
chen Räume, der Sparkassen und #SH_
WLAN. Es stärkt die lokalen Netzwerke und 
die Kommunikation der Menschen vor Ort. 
Ich freue mich, wenn viele Gemeinden 
diese Chance nutzen“, so Jörg Bülow, ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied des 
Schleswig-Holsteinischen Gemeindeta-
ges (SHGT). 
Die „DorfNews“ – Funktion, die es Bürger-
meistern/-innen bzw. Gemeindevertreter/-
innen ermöglicht, Neuigkeiten innerhalb 
der Gemeinden zu veröffentlichen, wird 
bereits von vielen Gemeinden genutzt. 
Alle Kommunen wurden informiert und die 
Bürgermeister/-innen können auf diesem 
Weg Gemeindeinformationen und Events 
in die DorfFunk-App und auf die DorfFunk 
Webseite einstellen. Auch diese Anwen-
dung steht allen Gemeinden in SH mind. 
bis März 2023 zur Verfügung. 
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Ein zweites Leben für 
Recyclingbaustoffe - 
ressourcenschonend bauen –
Mineralische Bau- und Abbruchabfälle 
sind der größte Abfallmassenstrom in 
Deutschland. Alleine in Schleswig-Hol-
stein fallen jedes Jahr über 2 Mio. t an mi-
neralischen Bau- und Abbruchabfällen an. 
Ein Großteil der Bau- und Abbruchabfälle 
wie Bauschutt, Beton und Asphalt werden 
in immissionsschutzrechtlich genehmig-
ten Bauabfallbehandlungsanlagen aufbe-
reitet und in verschiedenen Schritten 
durch das Brechen, Sieben, Sortieren, 

Klassieren werden Recyclingbaustoffe 
hergestellt. 
Die RC-Baustoffe werden durch unabhän-
gige Laboratorien chemisch und physika-
lisch auf ihre Eigenschaften untersucht, 

Abb.1. Fließbild Bauschuttaufbereitung (beispielhaft)

Abb.2 Asphalt    

Abb.3 Asphaltrecycling

Abb.4 Beton    

Abb. 5 Betonrecycling

Abb.6 gemischter Bauschutt   

Abb.7 Mischrecycling

um die zukünftigen Einsatzmöglichkeiten 
dieser Materialien zu bestimmen.
Diese gütegesicherten Recyclingbaustof-
fe sind eine adäquate und umweltfreundli-
che Alternative zu natürlichen Baustoffen 
wie z. B. Splitt, Kies und Sand. Ihr Einsatz 
ist nachhaltig, CO  einsparend und hilft, 2

die natürlichen Ressourcen von Kies und 
Sand sowie die Deponiekapazitäten zu 
schonen. 
Leider ist in den zurückliegenden Jahren 
festzustellen, dass die Nachfrage nach 
qualifizierten und gütegesicherten Recy-
clingbaustoffen gerade im öffentlichen 
Straßen- und Wegebau nicht den Stellen-
wert genießt, der notwendig wäre, um 
diese Materialien sinnvoll und nachhaltig 
einzusetzen. Im Gegensatz zu privaten 
Bauvorhaben ist bei öffentlichen Bauvor-
haben die Verwendung von Recycling-
baustoffen fast zum Erliegen gekommen. 
Die von den Entsorgergemeinschaften 
Nord in Schleswig-Holstein vertretene 
Recyclingbaustoffbranche setzt sich für 
einen intensiveren Einsatz von Recycling-
baustoffen im öffentlichen Straßen- und 
Wegebau ein. Um die Qualität der aktuel-
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len Recyclingstruktur sowie der Materia-
lien, die wieder eingesetzt werden, genau-
er zu analysieren, hat das MELUND das 
IFEU Institut für Energie- und Umweltfor-
schung Heidelberg zusammen mit dem 
asphalt-labor aus Wahlstedt mit einem 
Forschungsvorhaben beauftragt, wie die 
Recyclingstruktur der mineralischen Bau- 
und Abbruchabfälle in Schleswig-Holstein 
beschaffen ist und mit welchen Qualitäten 
und Mengen diese Materialen am Markt 
vorhanden sind. An dieser Studie haben 
sich 8 Recyclingbaustoffproduzenten, die 
Mitglied in der EGSH sind, beteiligt.

Diese Studie kann unter dem folgenden 
Link abgerufen werden 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/
Fachinhalte/A/abfallwirtschaft/Downloads
/studieRC_Struktur.pdf?__blob=publica
tionFile&v=2.

Auf dieser Grundlage aufbauend sollen im 
Rahmen von aktuellen Pilotprojekten grö-
ßere Mengen Recyclingbaustoffe einge-
setzt werden, um herauszufinden, welche 
Erfahrungen mit eingesetzten, qualitäts-
gesicherten Recyclingbaustoffen im öf-
fentlichen Straßen- und Wegebau ge-
macht werden. 
Vom 08.09-12.09.21 wurden gerade aktu-
ell auf der 66. NordBau in Neumünster mit 
dem Sonderthema „Ein zweites Leben für 
Baustoffe – ressourcenschonend Bauen 
im Hoch- und Tiefbau“ viele Informationen 
und Themen rund um den Einsatz von 
Recyclingbaustoffen vorgestellt. Gerade 
beim größten Abfallmassenstrom der mi-
neralischen Abfälle in Deutschland mit 
über 240 Mio.t kann für den Klimaschutz, 
die Nachhaltigkeit und die CO2-Reduktion 
noch viel erreicht und verbessert werden. 
Die EGSH vertreten rund 50 Abfall- und 
Entsorgungsunternehmen in Schleswig-
Holstein, die in den letzten 25 Jahren eine 
verlässliche und hocheffiziente Entsor-
gungsinfrastruktur im Land aufgebaut ha-
ben. Die Mitgliedsbetriebe der EGSH 
Entsorgergemeinschaft Schleswig-Hol-
stein e. V. üben u. a. folgende Tätigkeiten 
aus: Bauabfallentsorgung und Recycling, 
Hausmülleinsammlung, Gewerbeabfal-
lentsorgung, Betreiben von Ersatzbrenns-
toffanlagen, Deponiebetrieb, Kompostie-
rung sowie Herstellung von Lieferung von 
Recyclingbaustoffen. 
Alle Unternehmen der EGSH sind zertifi-
zierte Entsorgungsfachbetriebe nach den 
gesetzlichen Vorgaben des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes und der Entsorgungs-
fachbetriebeverordnung und stellen somit 
einen durch externe Sachverständige gü-
tegesicherten, hohen Qualitätsstandard in 
der Entsorgungswirtschaft dar.

Weitere Informationen:
EGSH e.V.
GF: Thomas Prenzer
Eiffestr. 462

20537 Hamburg
Tel. 040-251729-0
www.egnord.de
info@egnord.de

Deutscher Fahrradpreis 2022 
ausgelobt
Auch im kommenden Jahr wird der bun-
desweite Wettbewerb zur Förderung des 
Radverkehrs in Deutschland ausgelobt. 
Der Fachpreis wird in den Kategorien 
Infrastruktur und Service & Kommunikati-
on verliehen. Ausgezeichnet werden Pro-
jekte und Maßnahmen, die den Radver-
kehr im Alltag oder in der Freizeit fördern, 
vereinfachen oder unterstützen.
Als Bestandteil des Nationalen Radver-
kehrsplans der Bundesregierung trägt der 
Deutsche Fahrradpreis dazu bei, Good-
Practice-Beispiele bei Entscheidungsträ-
gern und Fachleuten bekannt zu machen. 
So dienen die eingereichten Beiträge 
bundesweit als Vorbild und Anregung für 
weitere Projekte und Maßnahmen der 
Radverkehrsförderung. Ein weiteres Ziel 
des Wettbewerbs ist es, das Image des 
Fahrrads in der Öffentlichkeit aufzuwerten 
und somit mehr Menschen in Deutsch-
land zum Fahrradfahren zu bewegen. 
Teilnehmen können Kommunen, öffentli-
che und private Unternehmen oder Orga-
nisationen, Einzelpersonen, Gruppen und 
Vereine. Reichen ein Auftraggeber und ein 
Dienstleister denselben Vorschlag ein, 
wird diese Einsendung als gemeinschaft-
licher Vorschlag betrachtet. Bewerbun-
gen müssen bis zum 1. Dezember 2021 
eingereicht werden. Nach Ende der Ein-
reichungsfrist nominieren die Jurymitglie-
der in einem dreistufigen Wahlverfahren 
die Gewinner, bestehend aus jeweils drei 
Nominierten für jede Kategorie. Dabei 
wird ein besonderes Augenmerk auf In-
novation und die Resultate des Projektes 
gelegt. Die Jury besteht aus Persönlich-
keiten, die aufgrund ihrer langjährigen Er-
fahrung im Bereich Radverkehr die Pro-
jekte aus unterschiedlichen Perspektiven 
betrachten. Der Deutsche Fahrradpreis 
2022 soll am 17. Februar 2022 in Essen 
verliehen werden. Der Fachpreis ist mit 
insgesamt 19.000 Euro dotiert. Weitere In-
ormationen sind abrufbar unter www.der-
deutsche-fahrradpreis.de

Fahrradstraßen: Difu veröffentlicht 
Leitfaden für die Praxis
Die Bergische Universität Wuppertal und 
das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) 
haben einen Leitfaden zur Gestaltung von 
Fahrradstraßen veröffentlicht. Er gibt Pla-
nenden, der Politik und der interessierten 
Öffentlichkeit einen Überblick, welche 
Maßnahmen bei der Einrichtung einer (gu-
ten) Fahrradstraße ergriffen werden kön-
nen. 
Der vorliegende Leitfaden gibt wertvolle 
Hinweise für die Praxis, in dem er die 
Erkenntnisse in Form von verschiedenen 
Anwendungsfällen aufzeigt und allge-
meingültige Empfehlungen kompakt zu-
sammenfasst. Neben den Einsatzkriterien 
wie Netzintegration, Verkehrsstärke und 
Regelbreiten gibt das Dokument Gestal-
tungsempfehlungen zu Markierungen, 
Querschnitten, Knotenpunkten, Beschil-
derungen oder der Verkehrsberuhigung 
des Kfz-Verkehrs.

Anmerkung des DStGB:
Fahrradstraßen besitzen eine wichtige 
Funktion für das Radwegenetz in vielen 
Städten und Gemeinden und können die-
sen bündeln, beschleunigen und komfor-
tabel machen. Zudem sorgen sie insbe-
sondere für eine hohe Verkehrssicherheit. 
Voraussetzung für die Einrichtung einer 
Fahrradstraße ist eine hohe oder zu erwar-
tende hohe Radverkehrsdichte. Fahrrad-
straßen müssen als spezifische Füh-
rungsform des Radverkehrs klar und ein-
deutig erkennbar sein und möglichst 
einheitlich gestaltet werden. Bis dato gab 
es in Deutschland jedoch keine allge-
meingültigen Gestaltungs- und Einrich-
tungsempfehlungen für Fahrradstraßen. 
Die VwV-StVO sowie die Regelwerke der 
FGSV machen hierzu nur wenige Vorga-
ben. Der nun vorliegende Leitfaden bietet 
für die Akteure vor Ort nun eine wichtige 
Hilfestellung.
Der Leitfaden steht als PDF zur Verfügung 
unter: https://difu.de/publikationen/2021/
fahrradstrassen-leitfaden-fuer-die-praxis 
Die Neuauflage der DStGB-Dokumenta-
tion „Förderung des Radverkehrs in Städ-
ten und Gemeinden“ ist abrufbar unter 

www.dstgb.de in der Rubrik „Publikatio-
nen“/ „Dokumentationen“

5. Abwassertag des Zweckverbandes 
Ostholstein (ZVO) am 21.10.2021 
in Lensahn

- Fachveranstaltung für Entscheidungs-
träger/-innen aus Städten und Gemein-
den -
Der Zweckverband Ostholstein (ZVO) 
richtet bereits zum fünften Mal den ZVO 
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Abwassertag aus. Die Fachveranstaltung, 
die am 21.10.2021 in Lensahn stattfindet, 
richtet sich an Entscheidungsträger/-in-
nen - insbesondere aus den Bau- und 
Ordnungsämtern - der Städte und Ge-
meinden aus den Kreisen Ostholstein und 
Plön. In Vorträgen werden den Teilneh-
mer/-innen aktuelle Fragestellungen und 
neue gesetzliche Rahmenbedingungen 
vorgestellt. Schwerpunkte der diesjäh-
rigen Veranstaltung sind die wasserrecht-
lichen Anforderungen zum Umgang mit 
Niederschlagswasser, die Berücksichti-
gung von Niederschlagswasser in Bebau-
ungsplänen sowie die Finanzierung der 
Niederschlagswasserbeseitigung. Auch 
vergaberechtliche Rahmenbedingungen 
für Abwasserkooperationen finden sich 
auf der Agenda. Ein weiteres Thema ist 
das Energiecontracting in der Wärmever-
sorgung. Weiterführende Informationen 
sind abrufbar unter www.zvo.com oder 

persönlich bei Uwe Borchert, ZVO Ge-
schäftsbereich Entwässerung, Telefon 
04561/399-355; u.borchert@zvo.com 

Pressekontakt: 
ZVO-Unternehmensgruppe 
Jürgen Prüß Stellv. Leiter Unternehmens-
kommunikation 
Tel.: 04561 399-246 
E-Mail: j.pruess@zvo.com Homepage: 
www.zvo.com

Termine:

21.10.2021: 5. Abwassertag des ZVO 
in Lensahn

28.10.2021: Bürgermeisterfachkon-
ferenz

04.11.2021: Zweckverbandsaus-
schuss des SHGT

09.11.2021: Bürgervorstehertagung 
2021

10.11.2021: 12. Klima- und Energie-
konferenz des SHGT

03.12.2021: Delegiertenversammlung  
des SHGT 2021

Änderungen durch das Coronavirus 
vorbehalten

Gemeinden und ihre Feuerwehr

Nach einem Jahr „Zwangspause“ lud der 
Landesfeuerwehrverband Schleswig-Hol-
stein Ende August wieder zu seinem par-
lamentarischen Abend ins Jugendfeuer-
wehrzentrum nach Rendsburg ein. Rund 
130 Feuerwehr-Führungskräfte und Parla-
mentarier kamen zum zwanglosen Aus-
tausch mit Abstand zusammen. 
An der Spitze der politischen Vertreter 
konnte Landesbrandmeister Frank Hom-
rich die stellv. Landtagspräsidentin Kir-
sten Eickhoff-Weber, Ministerpräsident 
Daniel Günther, Innenministerin Sabine 
Sütterlin-Waack und Innen-Staatssekre-
tärin Kristina Herbst begrüßen. 
Die vier Politiker hatten dann auch die 
ehrenvolle Aufgabe, den Countdown-
Startschuss für das Jubiläumsjahr „150 
Jahre Landesfeuerwehrverband Schles-
wig-Holstein“ in 2023 zu geben und ent-
hüllten das Jubiläumslogo. 2023 soll ein 

Landesfeuerwehrverband: 
Politik und Feuerwehr im Dialog

Jahr der Feuerwehr werden, so Landes-
brandmeister Frank Homrich. „Wir sind 
der LFV SH“ im Logo solle deutlich ma-
chen, dass der Dachverband der Zusam-
menschluss aller Kreis- und Stadtfeuer-
wehrverbände und damit letztlich aller 
Feuerwehrangehörigen ist. Der LBM warb 
darum, dass alle Verbände sich mit eige-
nen größeren oder kleineren Events an 
dem Jubiläumsjahr beteiligen und so ein 

ganzes Jahr lang das Thema Feuerwehr 
landesweit verstärkt in die öffentliche 
Wahrnehmung bringen. Verbände oder 
Feuerwehren, die sich aktiv einbringen 
wollen, können sich ab sofort beim LFV 
SH melden. Eine planende Arbeitsgruppe 
hat bereits die Arbeit aufgenommen. 
Höhepunkt des Jubiläumsjahres 2023 
wird ein Festakt in den Neumünsteraner 
Holstenhallen sein - und zwar genau am 
Gründungsdatum 16. Juni.
Innenministerin Sütterlin-Waack sprach 
den großen Dank der Landesregierung für 
den Einsatz der schleswig-holsteinischen 
Einsatzkräfte im Katastrophengebiet im 
Ahrtal aus. 

Text / Foto: Bauer
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Mitteilungen des DStGB

Bund und Länder sind jetzt gefordert, das 
richtige politische Ziel auf Ganztagsbe-
treuung in der Grundschule schnell vorzu-
bereiten und die Kommunen nachhaltig fi-
nanziell und organisatorisch zu unterstüt-
zen. Die Realisierung ist durch den nun 
beschlossenen Rechtsanspruch noch 
keineswegs flächendeckend gesichert. 
Die Last-Minute-Vereinbarung im Vermitt-
lungsausschuss muss jetzt mit Leben 
gefüllt werden. Insgesamt fehlen bundes-
weit über 600.000 Betreuungsplätze. Das 
ist eine personelle und finanzielle Heraus-

Statement von DStGB-Hauptgeschäftsführer Dr. Gerd Landsberg vom 07.09.2021: 

Politisches Versprechen auf 
Ganztagsbetreuung jetzt mit 
finanziellen und organisatorischen 
Inhalten füllen

forderung in Milliardenhöhe. Die Arbeiten 
an der Umsetzung der Ziele müssen jetzt 
beginnen. 
Die Länder sind gefordert, die Ausbil-
dungskapazitäten für die Ganztagsbe-
treuerinnen und Ganztagsbetreuer umge-
hend massiv auszuweiten. Die Personal-
kapazitäten werden in den nächsten Jah-
ren durch den demografischen Wandel 
ohne gezielte Gegenmaßnahmen nicht 
zu-, sondern sogar abnehmen. Zusätzlich 
müssen den Kommunen unverzüglich 
Mittel bereitgestellt werden, um die not-

wendigen Umbaumaßnahmen in den 
Grundschulen auf den Weg zu bringen. 
Oftmals wird die Erfüllung nicht nur 
Umbau- sondern auch Neubaumaßnah-
men erfordern. Gerade im in den großen 
Flächenländern wie Nordrhein-Westfalen, 
Bayern und Baden-Württemberg besteht 
die ernsthafte Gefahr, dass trotz aller 
Anstrengungen der Anspruch nicht voll-
ständig erfüllt werden kann. Deswegen 
halten wir eine regelmäßige Überprüfung 
zum Stand und zur Umsetzung bei der 
Vorbereitung des Rechtsanspruchs für 
unverzichtbar. Die jetzt vereinbarten Revi-
sionsklauseln weisen in die richtige Rich-
tung. 
Mit einem Rechtsanspruch auf dem Pa-
pier ist im Zweifel den Eltern nicht gehol-
fen, wenn die tatsächlichen Gegebenhei-
ten vor Ort leider anders aussehen und 
auf die Schnelle auch nicht signifikant 
verändert werden können. Die Politik in 
Bund und Ländern ist hier ein hohes Risi-
ko eingegangen. Jetzt muss sie sich des-
halb auch in der Umsetzung dauerhaft 
und nachhaltig engagieren.

Pressemitteilungen

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Dr. 
Olaf Tauras eine herausragende kommu-
nale Führungspersönlichkeit als neuen 
Geschäftsführer unserer Beratungsgesell-
schaft gewinnen konnten“, sagte Jörg Bül-
ow, Landesgeschäftsführer des Schles-
wig-Holsteinischen Gemeindetages an-
lässlich des entsprechenden Vertragsab-
schlusses.
Herr Dr. Olaf Tauras dazu: „Ich freue mich 
auf die Aufgabe, den Gemeinden, Städten 
und Ämtern als Dienstleister der Kommu-
nen für die Kommunen wirksame Unter-
stützung zu leisten. Durch zielgenaue 
Beratung und als „verlängerte Werkbank“ 
wollen wir den Kommunen rechtssichere 

SHGT vom 6. August 2021

Dr. Olaf Tauras ab 1. September 
neuer Geschäftsführer eines 
Tochterunternehmens des Gemeindetages

Lösungen und personelle Freiräume ver-
schaffen.“
Herr Dr. Olaf Tauras wird nach seinem 
Ausscheiden als Oberbürgermeister der 
Stadt Neumünster ab 1. September 2021 
die Geschäftsführung der GeKom Gesell-
schaft für Kommunalberatung und -
entwicklung übernehmen und wird als 
Partner des Gemeindetages auch Gesell-
schafter der GeKom. Die GeKom ist ein 
Beratungsunternehmen in mehrheitli-
chem Eigentum des Gemeindetages und 
seit 22 Jahren für die Gemeinden, Ämter 
und Städte in Schleswig-Holstein bera-
tend aktiv. Spezialgebiete sind fachlich 
komplexe Aufgabenstellungen wie die 

Kalkulation und Abrechnung von Gebüh-
ren und Beiträgen, die Erstellung von 

Landesgeschäftsführer des SHGT 
Jörg Bülow (li.) übergibt Dr. Olaf Tauras (re.)
symbolisch den Schlüssel
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Satzungen, die Durchführung von Netz-
konzessionsverfahren im Energiebereich, 
die Beschaffung kommunaler Energiebe-
darfe und die Umsetzung des neuen Um-
satzsteuerrechts. Weitere Angebote an 
die Kommunen sollen hinzukommen.
Gemeinsam mit Partnern wird die GeKom 
ihr Leistungsspektrum für Gemeinden, 

Ämter und Städte stetig erweitern. „Der 
Bedarf an skalierter Beratung im öffentli-
chen Sektor ist enorm“, so Dr. Jan Reese, 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Han-
dels- und Gesellschaftsrecht in der Kanz-
lei Ehler Ermer & Partner (EEP). EEP unter-
stützt die GeKom mit auf Kommunalbera-
tung spezialisierter Expertise in Rechts- 

und Steuerfragen als Partner und hat 
bereits viele neue Angebote mit auf den 
Weg gebracht. „Wir freuen uns sehr auf die 
Zusammenarbeit mit Dr. Olaf Tauras, um 
gemeinsam das Portfolio der GeKom im 
Sinne der Kommunen in Schleswig-
Holstein weiter attraktiv auszubauen.“, so 
Dr. Jan Reese abschließend.

Vor dem Hintergrund des Kompromisses 
zwischen Bund und Ländern zur Finanzie-
rung des Rechtsanspruchs auf schulische 
Ganztagsbetreuung ab dem Jahr 2026 
und der heutigen Beschlussfassung im 
Bundestag erklärten die Geschäftsführer 
der Kommunalen Landesverbände PD Dr. 
Sönke E. Schulz (Landkreistag), Jörg 
Bülow (Gemeindetag) und Marc Ziert-
mann (Städteverband): „Wir haben immer 
gefordert, dass das Land dem Vorhaben 
nicht ohne weitere umfangreiche Zusagen 
zustimmt und sich für weitere Finanzmittel 
des Bundes einsetzt. Die Einigung entbin-
det das Land Schleswig-Holstein nicht 
davon, nun schnell ein nachhaltiges Finan-
zierungskonzept für die Ganztagsbetreu-
ung vorzulegen. Die Beteiligung des Bun-
des an den Betriebskosten wird wegen 
des späten Beginns erst ab 2026, wegen 
der geringen Höhe und der ab 2030 feh-
lenden Dynamisierung große Herausfor-
derungen für das Land bringen.“
Das was man am bisherigen Verfahren 
kritisiert habe, nämlich dass es bei einem 
so folgenreichen Gesetzgebungsverfah-
ren zwingend erforderlich ist, im Vorfeld 
unter Einbindung der Kommunen einver-
nehmliche und verbindliche Regeln zur 

Kommunale Landesverbände vom 7. September 2021

Kommunen in Schleswig-Holstein 
erwarten vom Land ein nachhaltiges 
Finanzierungskonzept für die 
Ganztagsbetreuung von Grundschülern

dauerhaften Finanzierung der Betriebs-
kosten und der Investitionskosten zu tref-
fen, muss nun auf Landesebene nachge-
holt werden. Die Kommunalen Landes-
verbände stünden für Gespräche bereit. 
Schulz, Bülow und Ziertmann weiter: „Man 
kann nicht oft genug darauf hinweisen, 
dass die zusätzlichen Aufgaben nach dem 
Ganztagsförderungsgesetz nach der 
grundgesetzlichen Kompetenzverteilung 
zunächst allein die Länder treffen.“ Das 
Land Schleswig-Holstein müsse im Ein-
klang mit der Landesverfassung die zu-
ständigen öffentlichen Stellen bestimmen 
und die finanziellen Mehraufwendungen 
vollständig ausgleichen.
Der Ausbau der Ganztagsbetreuung sei 
ohne Zweifel eine der wichtigsten Heraus-
forderungen der nächsten Jahre für die 
Bildungs-, Sozial- und Finanzpolitik. Auch 
mit dem nun vorliegenden Gesetzentwurf 
des Bundes blieben Zweifel, ob und wie 
die Aufgabe bewältigt werden kann oder 
ob nicht vielmehr enttäuschte Erwartun-
gen der Familien die Folge sein werden.
Aus kommunaler Sicht bleibt es nach wie 
vor zweifelhalft, ob die Finanzzusagen 
des Bundes den Investitionsbedarf und 
die Betriebskosten abdecken werden. 

„Wir gehen davon aus, dass nach den 
Berechnungen des Deutschen Jugendin-
stituts bundesweit weiterhin ein großes 
Delta in der Ganztagsfinanzierung beste-
hen bleiben wird. Die nun vom Bund am 
Ende (ab 2030) zusätzlich bereitgestellten 
300 Mio. pro Jahr sind nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein und werden nach unse-
rer Einschätzung auch bei Berücksichti-
gung neuer Prognosen und Berechnun-
gen bei Weitem nicht ausreichen.“ Eine 
tragfähige Lösung bestünde darin, dass 
der Bund den Ländern für diese Milliar-
denaufgabe dauerhaft Umsatzsteuer-
punkte überließe. „Dies würde auch der 
Dynamik der Ausgabenentwicklung ge-
recht werden. Die Länder wiederum 
haben gegenüber den Kommunen voll-
ständig für die Finanzierung der neuen 
Aufgabe einzustehen und müssen sich 
dazu auch klar bekennen.“
Abschließend erklärten die Kommunalen 
Landesverbände: „Das Land muss nun 
vor allem eine Antwort liefern, wie der 
erforderliche Ausbau in den nächsten 
Jahren bewältigt werden kann, ohne dass 
die Kommunen am Ende, also zum Inkraft-
treten des Rechtsanspruchs, auf den 
schon aufgelaufenen Kosten sitzen blei-
ben. Der Kraftakt muss im Interesse der 
Familien in Schleswig-Holstein spätestens 
im kommenden Jahr beginnen. Dazu sind 
Planungssicherheit und verlässliche Zusa-
gen des Landes unentbehrlich.“ Die Er-
wartung vor Ort sei klar und eindeutig: alle 
mit dem bundesgesetzlichen Rechtsan-
spruch verbundenen Investitions- und 
Betriebskosten, und zwar nicht erst ab 
dem Jahr 2026, sondern ab sofort müss-
ten als Mehrbelastung anerkannt und im 
Einklang mit der Landesverfassung voll-
ständig ausgeglichen werden.

Buchbesprechungen
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Landesausgabe Schleswig-Holstein

Ratgeber für die tägliche Arbeit aller Kom-
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Gemeinden, Städten und Landkreisen 
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Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
591. Nachlieferung (Dezember 2020, 
Preis � 169,80 - Doppellieferung) enthält:

A 27 SH – Gesetz über die Wahlen in den 
Gemeinden und Kreisen in Schleswig-
Holstein (Gemeinde- und Kreiswahlge-
setz – GKWG)
Von Claus Asmussen, Ministerialdirigent 
a. D., ehem. Landesrechnungshof Schles-
wig.-Holstein und Hans-Jürgen Thiel, 
Oberamtsrat a. D., ehem. Ministerium für 
Inneres, ländliche Räume und Integration 
Schleswig-Holstein
Diese Lieferung beinhaltet die Überar-
beitungen der Kommentierungen zu den 
§§ 1, 3, 15, 17, 20, 21, 25, 31, 33, 41 und 43 
GKWG.
In § 3 GKWG finden sich Ausführungen zur 
Wahlberechtigung und Wählbarkeit auf 
kommunaler Ebene in Bezug auf den 
„Brexit“

E 4a – Kommunalabgabengesetz des 
Landes Schleswig-Holstein
Von Dierk Habemann, Vorsitzender Rich-
ter am OVG Schleswig a. D., Prof. Dr. Mar-
cus Arndt, Fachanwalt für Verwaltungs-
recht, Kiel, Ralph Riehl, Vorsitzender Rich-
ter am VG Schleswig a. D., Karl Heinz 
Mücke, Oberamtsrat a. D., fortgeführt von 
Wolfgang Belz, Geschäftsführer COMU-
NA GmbH, Kiel, Horst Bliese, Ministerial-
rat im Ministerium für Inneres und Bundes-
angelegenheiten des Landes Schleswig-
Holstein, Richard Elmenhorst, Fachanwalt 
für Verwaltungsrecht, Bochum, Klaus 
Latendorf, Dozent und zuvor Stellv. Leiter 
der Verwaltungsakademie Bordesholm 
und Peter Schütt, Jugendfeuerwehrzen-
trum Schleswig-Holstein gGmbH
Die 25. Lieferung enthält die Überarbei-
tungen der Kommentierungen zu den §§ 2 
(Rechtsgrundlagen), 3 (Steuern), 6 (Be-
nutzungsgebühren), 8a (Wiederkehren-
der Beitrag für Verkehrsanlagen) und 10 
(Kur- und Tourismusabgaben) KAG.

J 6a – Aufstiegsfortbildungsgesetz 
(AFBG)
Von Prof. Dr. jur. habil. Jens M. Schubert, 
Leiter des Bereichs Recht und Rechtspoli-
tik der Bundesverwaltung der Gewerk-
schaft ver.di sowie apl. Professor für Ar-
beitsrecht und Europäisches Recht, Leu-
phana Universität Lüneburg und Prof. Dr. 
rer. publ. Torsten Schaumberg, Professor 
für Sozialrecht, Fachhochschule Nord-
hausen
Mit dieser Lieferung werden die letzten 
beiden Gesetzesänderungen sowohl in 
Text als auch in Kommentierung eingear-
beitet. Neu erstellt wurde ein Stichwortver-
zeichnis.

J 6b – Berufsbildungsgesetz (BBIG)
Von Prof. Dr. iur. habil. Jens M. Schubert, 
Leiter des Bereichs Recht und Rechtspoli-
tik der Bundesverwaltung der Gewerk-

schaft ver.di sowie apl. Professor für Ar-
beitsrecht und Europäisches Recht, Leu-
phana Universität Lüneburg und Prof. Dr. 
rer. publ. Torsten Schaumberg, Professor 
für Sozialrecht, Hochschule Nordhausen
Diese Lieferung berücksichtigt die letzte 
Gesetzesänderung in Text und Kommen-
tierung; dazu wurde umfassend neue 
Rechtsprechung eingefügt.

K 2b – Handwerksordnung 
Von Josef Walter, Abteilungsdirektor a. D.
Die Darstellung wurde u. a. entsprechend 
den letzten Änderungen der Handwerks-
ordnung angepasst.

K 2f SH – Gesetz über die Ladenöff-
nungszeiten (Ladenöffnungszeitenge-
setz – LöffZG)
Von Detlef Stollenwerk
In die Kommentierung zu § 8 (Verkaufs-
stellen auf Personenbahnhöfen, Flug- und 
Fährhäfen; Gemeinden im Grenzgebiet) 
wurde die aktuelle Rechtsprechung auf-
genommen.

K 22 SH – Gesetz über den Katastro-
phenschutz in Schleswig-Holstein
Von Ministerialrat a. D. Gerhard Wenzel, 
Regierungsdirektor Helmut Preugschat, 
Diplom-Verwaltungswirt (FH) Axel Fritz 
Speth, Assessorin Ute Bebensee-Bie-
derer, fortgeführt von Diplom-Verwal-
tungswirt Axel Fritz Speth und Landrat 
Torsten Wendt, Kreis Steinburg
Mit dieser Lieferung werden die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie in die 
Erläuterungen (§§ 16, 39 LKatSG) einge-
arbeitet. Die Anhänge wurden – wo not-
wendig – aktualisiert; viele neue Anhänge 
zum Thema der Corona-Krise wurden 
eingefügt (Anhänge 46 bis 46z).

L 11a – Der private „Kanal-TÜV“ – Sind 
wir noch ganz dicht?
Von Uwe Kutter, Beigeordneter der Kreis-
stadt Unna, Ltd. Städt. Rechtsdirektor a. D.
Der neue Beitrag beschäftigt sich mit der 
Dichtigkeitsprüfung von privaten Hausan-
schlüssen an den Abwasserkanal.

L 18 SH – Behördennummer 115 in der 
kommunalen Praxis
Von Bettina Koch, Dipl.-Verwaltungswirtin 
(FH), Amtsrätin in der Stadtverwaltung der 
Landeshauptstadt Kiel
Der Beitrag wurde vollständig überarbei-
tet.

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
592. Nachlieferung (Januar 2021, Preis 
� 84,90) enthält:

C 22 SH – Gesetzliche Bestimmungen 
über die Versorgungskassen in Schles-
wig-Holstein und deren Satzungsrecht
Von Joanna Baron-Steinberg, Justiziarin 
beim Kommunalen Dienstleistungszen-
trum Personal und Versorgung in Wiesba-

den/Kommunalbeamten-Versorgungskas-
se Nassau
Der Beitrag wurde auf den aktuellen Stand 
gebracht.

F 3 – Verordnung über die bauliche Nut-
zung der Grundstücke (Baunutzungs-
versordnung – BauNVO)
Von Gustav-Adolf Stange, Staatssekretär 
a. D. 
Diese Lieferung berücksichtigt bis dahin 
bekannt gewordene Gerichtsentschei-
dungen sowie das einschlägige Schrift-
tum. Des Weiteren hat Berücksichtigung 
gefunden, dass die Baunutzungsverord-
nung neu gefasst wurde. Mit dieser Liefe-
rung erhalten Sie die neuen Kommentie-
rungen ab § 11 bis Ende

K 2e SH – Spielhallengesetz Schleswig-
Holstein
Von Sabine Weidtmann-Neuer
Der Einführung wurde überarbeitet.

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
593. Nachlieferung (Februar 2021, Preis 
� 84,90) enthält:

B 1 SH – Gemeindeordnung für Schles-
wig-Holstein (Gemeindeordnung – GO)
Diese Lieferung beinhaltet die Überar-
beitungen zu den Kommentierungen der 
§§ 29 (Zuständigkeit bei Interessenwider-
streit), 30 (Kontrollrecht), 31 (Zusammen-
setzung und Wahl der Gemeindevertre-
tungen) und 31a (Unvereinbarkeit) GO.

B 3 SH – Kreisordnung für Schleswig-
Holstein (Kreisordnung – KrO)
Inhalt dieser Lieferung ist die Überarbei-
tung der Kommentierung zu § 40 (Aufga-
ben und Einrichtung der Ausschüsse) 
KrO.

C17a SH – Gesetz über die Mitbestim-
mung der Personalräte (Mitbestim-
mungsgesetz Schleswig-Holstein – MBG 
Schl.-H)
Mit der aktuellen Lieferung werden viele 
Paragrafen über- und neubearbeitet, hier 
vor allem die §§ 1, 2, 11, 12, 21, 23, 25, 34, 
36, 37, 38, 49, 51, 52, 57, 58 MBG Schl.-H. 
Der Anhang wurde auf den aktuellen 
Stand gebracht. Mit der nächsten Liefe-
rung wird ein neues Stichwortverzeichnis 
erstellt.

D 2 SH – Gesetz über den öffentlichen 
Personennahverkehr in Schleswig-Hol-
stein 
Mit dieser Lieferung wurden die Kommen-
tierungen zu den §§ 2 (Aufgabenträger), 6 
(Finanzierung), 10 (Verordnungsermäch-
tigung) und 11 (Revision) ÖPNVG überar-
beitet.

F 1a – Kommunen als Betroffene plan-
feststellungsbedürftiger Vorhaben
Der Beitrag wurde wieder auf den aktuel-
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len Stand gebracht und um den Exkurs 
„Anforderungen an die Bewältigung von 
Verkehrslärm bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen“ ergänzt.

L 14 – Versammlungs-, Sitzungs- und 
Diskussionsleitung im kommunalen Be-
reich
Der Beitrag wird auf den aktuellen Stand 
gebracht, insbesondere die Ausführun-
gen zum Ablauf der Sitzungen und zu den 
optischen Hilfsmitteln.

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
594. Nachlieferung (Februar/März 2021, 
Preis � 84,90) enthält:

B 5 SH – Gesetz über kommunale 
Zusammenarbeit (GkZ)
Die Kommentierung wurde übernommen 
von Thorsten Ingo Wolf. Er überarbeitete 
die Kommentierung zu den §§ 1 aus dem 
ERSTEN TEIL (GUNDSÄTZE UND FOR-
MEN KOMMUNALER ZUSAMMENAR-
BEIT); die §§ 2, 5, 8 9, 12, 13, 14 aus dem 
ZWEITEN TEIL (DER ZWECKVERBAND), 
§ 19d aus dem FÜNFTEN TEIL (DAS 
GEMEINSAME KOMMUNALUNTERNEH-
MEN), §§ 20 und 21 aus dem SECHSTEN 
TEIL (AUFSICHT), sowie die §§ 22 und 24 
aus dem SIEBTENTEIL (ÜBERGANGS- 
UND SCHLUSSVORSCHRIFTEN). 

C 17 SH – Landesbeamtengesetz Schles-
wig-Holstein (LBG Schl.-H.)
§ 10 (Stellenausschreibung, Feststellung 
der gesundheitlichen Eignung), §§ 86 bis 
89 und 90 bis 92 (Personalaktenrechtliche 
Vorschriften), § 115 (Körperschaften/Zu-
ständigkeit) und § 116 (Hochschulen/All-
gemeines) wurden erstmals kommentiert. 
Ferner wurde § 122 (Beamtinnen und 
Beamte im Schuldienst) grundlegend neu 
kommentiert. Darüber hinaus wurden in 
verschiedenen Vorschriften der Kommen-
tierung und des Anhangs Änderungen 
und Ergänzungen vorgenommen.
Wegen des Umfangs der Neukommentie-
rung wurde die Nr. 11.2.1 „Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz (BEEG)“ gestri-
chen.

K 2g – Prostituiertenschutzgesetz (Prost
SchG)
Der Beitrag wurde in Hinblick auf die Da-
tenschutzgrundverordnung überarbeitet.

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
595. Nachlieferung (März 2021, Preis � 
84,90) enthält:

A 6 – Kommunale Partnerschaften
Begründet von Gerhard Skoruppa, Ober-
amtsrat, fortgeführt von Regine Fröhlich, 
Regierungsrätin, Master of Public Admi-
nistration (MPA), Dipl.-Verwaltungswirtin 
(FH)
Der Beitrag wurde auf den aktuellen Stand 
gebracht.

A 27 SH – Gesetz über die Wahlen in den 
Gemeinden und Kreisen in Schleswig-
Holstein (Gemeinde- und Kreiswahlge-
setz –GKWG)
Von Claus Asmussen, Ministerialdirigent 
a. D., ehem. Landesrechnungshof Schles-
wig-Holstein und Hans-Jürgen Thiel, 
Oberamtsrat a. D., ehem. Ministerium für 
Inneres, ländliche Räume, Integration und 
Gleichstellung Schleswig-Holstein
Die GKWO hat sich geringfügig geändert. 
Daher wurden die Kommentierungen zu 
den §§ 11, 21, 28 und 56 GKWG geändert. 
Der Text im Anhang (GKWO) wurde ange-
passt.

F 1 – Baugesetzbuch (BauGB)
Begründet von Johannes Schaetzell, Mi-
nisterialrat a. D., fortgeführt von Dr. Jürgen 
Busse, Geschäftsführendes Präsidialmit-
glied des Bayerischen Gemeindetags a. 
D., Hein G. Bienek, Ministerialrat beim 
Sächsischen Staatsministerium des In-
nern in Dresden, Dr. Clemens Demmer, 
Rechtsanwalt, München, Dr. Franz Dirn-
berger, Geschäftsführendes Präsidialmit-
glied des Bayerischen Gemeindetags, Dr. 
Iris Meeßen, Rechtsanwältin, München, 
Roland Schmidt, Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht, München, Dr. Edwin Schulz, 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Berlin, 
Matthias Simon, Dipl. sc. pol. Univ., LL.M. 
Referatsleiter, Verbandsjurist beim Bayeri-
schen Gemeindetag, Frank Sommer, 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Mün-
chen
Der Kommentar zum BauGB wurde über-
arbeitet. Dies betrifft die §§ 29-38, 45, 47, 
48,49 aus dem Dritten Teil (Regelung der 
baulichen und sonstigen Nutzung; Ent-
schädigung), 88-92 aus dem Fünften Teil 
(Enteignung) des Ersten Kapitels (Allge-
meines Städtebaurecht) und 233-235, 
245c aus dem Ersten Teil (Überleitungsvor-
schriften) des Vierten Kapitels (Überleis-
tungs- und Schlussvorschriften) BauGB.

L 12e – Straßennamen, Straßennamens-
schilder und Hausnummern
Von Regierungsrätin, Master of Public Ad-
ministration (MPA), Dipl.-Verwaltungs-
wirtin (FH) Regine Fröhlich
Der Beitrag wurde auf den aktuellen Stand 
gebracht.

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
596. Nachlieferung (April 2021, Preis 
� 84,90) enthält:

A 16 SH - Informationszugangsgesetz 
Schleswig-Holstein (ISZG-SH)
Von Dr. Carola Drechsler, Referatsleiterin 
und Haushaltsbeauftragte, Staatskanzlei 
des Landes Schleswig-Holstein und Dr. 
Moritz Karg, Referatsleiter Grundsatzfra-
gen der Digitalisierung und des EGovern-
ments, Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Naturschutz und 
Digitalisierung Schleswig-Holstein

Die Kommentierungen zu den §§ 1-8 IZG-
SH wurden überarbeitet und der derzeiti-
gen Gesetzeslage angepasst. Weitere 
Kommentierungen folgen.

F 2 SH - Landesplanungsgesetz Schles-
wig-Holstein
Von Dr. Johannes Hörnicke, Ministerium 
für Inneres, ländliche Räume, Integration 
und Gleichstellung
Die bisherige Vorschriftensammlung wur-
de zu einer Kommentierung des Landes-
planungsgesetzes Schleswig-Holstein 
(LaplaG) mit den abgedruckten Texten im 
Anhang: Raumordnungspläne Fundstel-
len, Landesentwicklungsplan Schleswig-
Holstein 2010, Landesverordnung zur 
Festlegung der Zentralen Orte und Stadt-
randkerne einschließlich ihrer Nah- und 
Mittelbereiche sowie ihre Zuordnung zu 
den verschiedenen Stufen (Verordnung 
zum Zentralörtlichen System) und den 
Erlass Planungsanzeigen sowie Unter-
richtungen nach dem Landesplanungs-
gesetz.

L 20 - Titel, Orden und Ehrenzeichen in 
der Bundesrepublik Deutschland
Begründet von Georg Wahl, Oberamtsrat 
a. D., überarbeitet von Otfried Petry, Minis-
terialrat, fortgeführt von Dorothea Bicken-
bach, Ministerialrätin, überarbeitet von 
Dietmar Rehm, Regierungsdirektor, Refe-
ratsleiter Wissenschaft und Kunst bei der 
Hessischen Staatskanzlei.
Die Zahlen und Daten im Beitrag wurden 
mit dieser Überarbeitung aktualisiert.

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
597. Nachlieferung (April/Mai 2021, Preis 
� 84,90) enthält:

C 13 SH - Landesdisziplinargesetz 
(LDG) für Schleswig-Holstein
Begründet von Anouschka N. Benz, fort-
geführt von Oberamtsrat Alexander Fran-
kenstein, LL.M., Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume und Integration des 
Landes Schleswig-Holstein. Die Kom-
mentierung wurde umfassend überarbei-
tet und durch aktuelle Rechtsprechung 
und Literatur ergänzt, z. B. zu den Themen 
Beamtenpflichten in Krisensituationen, 
Arten der Disziplinarmaßnahmen, Entfer-
nung aus dem Beamtenverhältnis als 
Disziplinarmaßnahme, Altersgeld nach 
versorgungsrechtlichen Ansprüchen, Kri-
terien für die Bemessung von Disziplinar-
maßnahmen, Schwerbehindertenvertre-
tung, Vollzug und Folgen einer Disziplinar-
maßnahme, Verfahren bei der Kostentra-
gung, Vorläufige Dienstenthebung und 
Einbehaltung von Bezügen, Gerichtliche 
Disziplinarverfahren und Begnadigung.
Hinweis:
Mit dieser Lieferung erhalten Sie die Kom-
mentierung bis § 13. Die restliche Kom-
mentierung und das Stichwortverzeichnis 
folgen in den nächsten Nachlieferungen.
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C 15 SH - Das Besoldungsrecht in Schles-
wig-Holstein unter besonderer Berück-
sichtigung der Kommunalbeamten
Begründet von Hans-Gerhard Fuhrmann, 
Ministerialrat a. D. und Dieter Siek, Ober-
amtsrat a. D., überarbeitet von Sylke 
Brandt, Dipl. Verwaltungswirtin, fortge-
führt von Martina Neuendorf, weiter fortge-
führt von Helmut Koch, Dipl.-Volkswirt, 
Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Finanzministe-
rium Schleswig-Holstein
Die Erläuterungen zum Besoldungsrecht 
wurden aktualisiert; die Gesetzesände-
rungen wurden eingearbeitet.

K 9 - Personalausweis- und Passrecht 
des Bundes
Der Text des Personalausweisgesetzes 
wurde aktualisiert.

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
598. Nachlieferung (Mai 2021, Preis � 
84,90) enthält:

B 9b - Ziele und Kennzahlen - zum Ein-
satz (neuer) Steuerungsinstrumente
Von Professor D. Gunnar Schwarting, 
Geschäftsführer des Städtetages Rhein-
land-Pfalz a. D.
Der Beitrag wurde umfassend überarbei-
tet und stellt den derzeitigen Sachstand 
dar und postuliert, dass die Bedeutung 
von Kennzahlen in anderen zusammen-
hängen immer mehr zunimmt.

B 12 - Der Bürgerhaushalt - ein Verfahren 
zu Transparenz und Akzeptanz finanz-
wirtschaftlicher Entscheidungen
Von Professor Dr. Gunnar Schwarting, 
Deutsche Universität für Verwaltungswis-
senschaften Speyer, Geschäftsführer des 
Städtetages Rheinland-Pfalz a. D.
Der Beitrag wurde grundlegend überar-
beitet und u. a. um Kapitel zur rechtlichen 
Einordnung und zur Evaluation ergänzt.

C 13 SH - Landesdisziplinargesetz 
(LDG) für Schleswig-Holstein
Begründet von Anouschka N. Benz, fort-
geführt von Oberamtsrat Alexander Fran-
kenstein, LL.M., Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume und Integration des 
Landes Schleswig-Holstein
Die Kommentierung wurde umfassend 
überarbeitet und durch aktuelle Recht-
sprechung und Literatur ergänzt, z. B. zu 
den Themen Beamtenpflichten in Krisen-
situationen, Arten der Disziplinarmaßnah-
men, Entfernung aus dem Beamtenver-
hältnis als Disziplinarmaßnahme, Alters-
geld nach versorgungsrechtlichen An-
sprüchen, Kriterien für die Bemessung 
von Disziplinarmaßnahmen, Schwerbe-
hindertenvertretung, Vollzug und Folgen 
einer Disziplinarmaßnahme, Verfahren bei 
der Kostentragung, Vorläufige Dienstent-
hebung und Einbehaltung von Bezügen, 
Gerichtliche Disziplinarverfahren und Be-
gnadigung.

Mit dieser Lieferung erhalten Sie die Kom-
mentierung der §§ 14 bis 31. Die restliche 
Kommentierung und das Stichwortver-
zeichnis folgen in einer der nächsten 
Nachlieferungen. 

D 2 - Grenzen der Betriebswirtschaft im 
Bereich öffentlicher Personennahver-
kehrssysyteme
Von Diplom-Kaufmann Michael Gyzen
Der neue Beitrag gibt u. a. einen Überblick 
über den ÖPNV vor dem Hintergrund der 
Daseinsfürsorge, über die Bedeutung des 
Nahverkehrs für den ländlichen Raum und 
überregionale Veranstaltungen und über 
die Grenzen der BWL beim Produkt ÖPNV 
durch rechtliche Restriktionen.

K 2e SH - Spielhallengesetz Schleswig-
Holstein
Von Sabine Weidtmann-Neuer
Mit der Überarbeitung der Einführung wur-
de aktuelle Rechtsprechung aufgenommen.

L 16 - Soziale Medien in der öffentlichen 
Verwaltung
Von Dr. Sönke E. Schulz, geschäftsführen-
des Vorstandsmitglied des Schleswig-
Holsteinischen Landkreistages und Dr. 
Christian Hoffmann, Rechtsanwalt
Der Beitrag wurde aktualisiert und um 
aktuelle Entwicklungen, Grafiken, Recht-
sprechung und Literatur ergänzt. Aufge-
nommen wurden u.a. Auswirkungen der 
DSGVO und der sog. „Facebook-Streit“.

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
599. Nachlieferung (Juni 2021, Preis 
� 89,00) enthält:

C 13 SH - Landesdisziplinargesetz 
(LDG) für Schleswig-Holstein
Begründet von Anouschka N. Benz, fort-
geführt von Oberamtsrat Alexander Fran-
kenstein, LL.M., Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume und Integration des 
Landes Schleswig-Holstein
Die Kommentierung wurde umfassend 
überarbeitet und durch aktuelle Rechtspre-
chung und Literatur ergänzt, z. B. zu den 
Themen Beamtenpflichten in Krisensitua-
tionen, Arten der Disziplinarmaßnahmen, 
Entfernung aus dem Beamtenverhältnis 
als Disziplinarmaßnahme, Altersgeld nach 
versorgungsrechtlichen Ansprüchen, Kri-
terien für die Bemessung von Disziplinar-
maßnahmen, Schwerbehindertenvertre-
tung, Vollzug und Folgen einer Disziplinar-
maßnahme, Verfahren bei der Kostentra-
gung, Vorläufige Dienstenthebung und 
Einbehaltung von Bezügen, Gerichtliche 
Disziplinarverfahren und Begnadigung.
Mit dieser Lieferung wird die Überarbei-
tung und Ergänzung der Kommentierung 
des LDG abgeschlossen.

E 7 - Kommunale Wirtschaftsförderung
Von Andre Reutzel, Erster Stadtrat der 
Stadt Walsrode

Ein Dauerthema für die Kommunalpolitik 
und die öffentlichen kommunalen Verwal-
tungen ist die Wirtschaftsförderung. Dazu 
wurden immer wieder Umfragen gestar-
tet, die im Beitrag berücksichtigt sind. 
Auch 2018 wurden wieder Befragungen 
durchgeführt. Die Ergebnisse lagen bei 
Redaktionsschluss leider noch nicht vor 
und werden in die nächste Überarbeitung 
einfließen.

F 4 - Soziale Wohnraumförderung
Herbert Feulner, Ltd. Ministerialrat beim 
Bayerischen Staatsministerium des In-
nern, für Sport und Integration, München
Der Beitrag wurde um Erläuterungen zum 
Baukindergeld erweitert.

Hufen / Siegel
Fehler im Verwaltungsverfahren

Nomos Verlagsgesellschaft mbH 
& Co. KG
Standardwerk , 7. Auflage 2021 
449 Seiten, gebunden
Bezugspreis: 89,00 �
ISBN: 978-3-8487-7181-3

Das Standardwerk
Der Hufen/Siegel ist die Rückversiche-
rung für ein rechtssicheres Verwaltungs-
verfahren: alle denkbaren Fehlerquellen 
und deren Folgen werden am chronologi-
schen Ablauf des Verfahrens entlang 
aufgezeigt. Ideal für die Praxis in Behör-
den und Gerichtsbarkeit: Die zuverlässige 
Handhabe für die Ermittlung des korrek-
ten Verfahrens, die Vermeidung von Ver-
fahrensfehlern und – wo nötig – die ange-
messene Behandlung von Fehlerfolgen. 
Der Anwaltschaft bietet es argumenta-
tionssichere Anhaltspunkte für streitent-
scheidende Verfahrensfehler.

Die 7. Auflage 2021
Besonders berücksichtigt sind:
• die umfängliche neuere Rechtspre-
 chung insbesondere des BVerwG
• die Auswirkungen der Corona-Pande-
 mie auf das Verwaltungsrecht (darunter 
 die Ausweitung der Allgemeinverfü-
 gung und die Anpassung der Vorschrif-
 ten zur Öffentlichkeitsbeteiligung)
• neue Verfahrensinstrumente, insbeson-
 dere im Bereich der Digitalisierung (da- 
 runter der vollautomatisierte Verwaltuns-
 akt und die Anerkennung von Videosit-
 zungen auf kommunaler Ebene)
• die wachsende Bedeutung besonderer 
 Verwaltungsverfahren in den Bereichen 
 der Informationsverwaltung, des Ver-
 waltungshandelns in Privatrechtsform 
 und der Normsetzung
• die Besonderheiten des Planfeststel-
 lungsverfahrens und anderer „Massen-
 verfahren“.
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Auch als E-Book erhältlich

Ziel dieses Kommentars ist es, der Praxis als zuverlässiger 
und kompetenter Wegweiser durch das Vergaberecht zu 
dienen. Er gibt Rechtsanwendern bei Vergabestellen und 
Bietern einen schnellen und verlässlichen Überblick über 
alle für Beschaffungsvorhaben bzw. die Angebotserarbei-
tung einschlägigen Vorschriften, deren Auslegung und den 
vergaberechtlichen Rechtsschutz. Durch Herausstellung 
der Spruchpraxis der Nachprüfungsinstanzen werden 
auch Mitglieder der Vergabekammern und -senate sowie 
Studenten, Referendare und Rechtsanwälte angesprochen. 

Kommentiert werden die vergaberechtlichen Vorschriften 
des GWB – 4. Teil – und der VgV, SektVO, VSVgV, KonzVgV, 
VO (EG) 1370/2007, VOB/A, UVgO. 

Die Herausgeber verfügen über umfassende und lang-
jährige Beratungspraxis auf dem Gebiet des öffentlichen 
Beschaffungswesens. Sie wirken als Dozenten bei Fach-
seminaren und in der Hochschulausbildung mit und sind 
durch zahlreiche Veröffentlichungen im vergaberechtlichen 
Schrifttum hervorgetreten. Die Autoren sind Rechtsanwälte, 
Vergabepraktiker aus Unternehmen, Vergabestellen und 
Vergabekammern sowie OLG-Richter mit umfassenden 
Kenntnissen und Erfahrungen in der Materie.

Zuverlässiger und 
kompetenter Wegweiser 
durch das Vergaberecht 

Neu!

17., überarb. Aufl age 2021
372 Seiten. Kart. 
€ 22,–
ISBN 978-3-555-01997-0
Studienreihe öffentliche Verwaltung

Auch als E-Book erhältlich

In der Neuauflage werden die Grundzüge des allgemei-
nen Verwaltungsrechts sowie des Verwaltungsrechts-
schutzes systematisch dargestellt und anhand zahl-
reicher Beispiele und Abbildungen veranschaulicht. 
Auch werden neue Rechtsentwicklungen vorgestellt. 
Den Schwerpunkt bildet das Verwaltungshandeln, 
vor allem der Verwaltungsakt und die für die Ausbildung 
und das Studium wichtigsten damit zusammenhängen-
den Fragen. Weiter werden das Widerspruchsverfahren, 
der vorläufige Rechtsschutz und das verwaltungs-
gerichtliche Klagesystem behandelt. Die aktuelle Literatur 
und Rechtsprechung sind eingearbeitet.

Unverzichtbar für Lehre, 
Fortbildung und Praxis 

Leseproben und 
weitere In formationen: 
www.kohlhammer.de

DEUTSCHER 
GEMEINDEVERLAG

Kohlhammer



„Die Gemeinde”
ist  die  Zeitschrift  für  die
Schleswig-Holsteinische  Selbstverwaltung.
Als kommunalpolitische Zeitschrift auf Landes-
ebene bietet sie einen umfassenden Service
für  die  Selbstverwaltung.
Werden  auch  Sie  Leser  der  „Gemeinde”!

Deutscher Gemeindeverlag GmbH.,
24017 Kiel, Postfach 1865, Ruf (04 31) 55 48 57

Deutscher Gemeindeverlag GmbH, Postfach 1865, Jägersberg 17, 24017 Kiel
– V 3168 E – Entgelt bezahlt

Gemeinsam schaffen wir 

die Kommune der Zukunft.

Martin Bartels Abteilungsleiter dataport.kommunal

Mit einer Partnerschaft auf Augenhöhe 
ermöglichen wir zusammen die digitale 
Teilhabe für Alle. Sprechen Sie uns an. 


